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Vorwort
Diese Sammlung enthält die Vorschriften des Landes Brandenburg, die für die juristische Praxis und
Ausbildung besonders wichtig sind. Ausgewählt sind die grundlegenden und einige charakteristische
Vorschriften des brandenburgischen Landesrechts. Die Edition richtet sich an Studierende und
Referendare, ebenso an die juristische Praxis sowie an alle Bürgerinnen und Bürger, die an den
rechtlichen Bestimmungen des Landes interessiert sind.

Die 29. Auflage ist auf dem Stand der Gesetzgebung vom 1. September 2025.

Zur Textsammlung wurde die Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten nach dem Versamm‐
lungsgesetz (ZustVO VersamG) mit der Ordnungsnummer 45 hinzugefügt.

Ein ausführliches Stichwortverzeichnis ermöglicht einen schnellen Zugang zu den einschlägigen
Problemen des Landesrechts.

Die Schaubilder am Ende des Bandes verdeutlichen den aktuellen Aufbau der Gerichtsbarkeit und
der Verwaltung im Lande Brandenburg. Herausgeber und Verlag danken dem Ministerium der Justiz
sowie dem Ministerium des Innern und für Kommunales für die Abdruckgenehmigungen.

Möge diese Sammlung dazu dienen, die Kenntnis des brandenburgischen Landesrechts zu verbreiten
und die Verwirklichung seiner Ziele zu fördern!

Frankfurt (Oder) und Potsdam, im September 2025 Ines Härtel
Matthias Dombert

5

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1975-5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Inhalt

I. Staat und Verfassung  10 Verfassung Verfassung 9
11 Verfassungsgerichtsgesetz VerfGGBbg 33
12 Volksabstimmungsgesetz VAGBbg 48
13 Petitionsgesetz PetG 68
14 Feiertagsgesetz FTG 72
15 Sorben/Wenden-Gesetz SWG 75
16 Staatshaftungsgesetz StHG 82
17 Landeswahlgesetz BbgLWahlG 85

II. Verwaltung  20 Landesorganisationsgesetz LOG 112
21 Funktionalreformgrundsätzegesetz FRGGBbg 117
22 Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfGBbg 119
23 Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für

das Land Brandenburg BbgEAPG 122
24 Verwaltungszustellungsgesetz BbgVwZG 126
25 Verwaltungsvollstreckungsgesetz

mit Auszug aus Abgabenordnung VwVGBbg 127
25a Kostenordnung zum

Verwaltungsvollstreckungsgesetz BbgKostO 155
26 Gebührengesetz GebGBbg 159
27 Datenschutzgesetz BbgDSG 167
28 Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz AIG 181
29 Enteignungsgesetz EntGBbg 186
29a Vergabegesetz BbgVergG 205
29b E-Government-Gesetz BbgEGovG 213

III. Kommunalrecht  30 Kommunalverfassung BbgKVerf 225
31 Bekanntmachungsverordnung BekanntmV 288
32 Kommunalwahlgesetz BbgKWahlG 291
33 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im

Land Brandenburg GKG 331
34 Kommunalabgabengesetz KAG 350
35 Verbandsgemeinde- und Mitverwaltungsgesetz VgMvG 361

IV. Öffentliche Sicherheit und Ordnung  40 Polizeigesetz BbgPolG 376
41 Ordnungsbehördengesetz mit

Verwaltungsvorschriften OBG 419
42 Hundehalterverordnung HundehV 448
43 Gedenkstättenschutzgesetz Gedenkstätten-

schutzG 456
44 Gräberstätten-Versammlungsgesetz Gräb-

VersammlG 459
45 Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten

nach dem Versammlungsgesetz ZustVO VersamG 460

7

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1975-5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



46 Ladenöffnungsgesetz BbgLöG 461
47 Gaststättengesetz BbgGastG 465
48 Brandenburgisches

Zweckentfremdungsverbotsgesetz BbgZwVbG 470

V. Umweltschutz, Höfeordnung  50 Naturschutzausführungsgesetz BbgNatSchAG 472
51 Waldgesetz LWaldG 491
52 Wassergesetz BbgWG 505
53 Landesimmissionsschutzgesetz LImschG 542
54 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung BbgUVPG 551
55 Abfall- und Bodenschutzgesetz BbgAbfBodG 556
56 Umweltinformationsgesetz BbgUIG 579
57 Nichtrauchendenschutzgesetz BbgNiRSchG 581
58 Höfeordnung BbgHöfeOG 584

VI. Bau- und Straßenwesen  60 Bauordnung BbgBO 595
61 Denkmalschutzgesetz BbgDSchG 651
62 Nachbarrechtsgesetz BbgNRG 661
63 Straßengesetz BbgStrG 674

VII. Bildung und Medien  70 Schulgesetz BbgSchulG 701
71 Hochschulgesetz BbgHG 775
72 Hochschulzulassungsgesetz BbgHZG 845
73 Landespressegesetz BbgPG 852

VIII. Recht des öffentlichen Dienstes  80 Landesbeamtengesetz LBG 858
81 Laufbahnverordnung LVO 911
82 Landesgleichstellungsgesetz LGG 934

IX. Rechtspflege und Juristenausbildung  90 Verwaltungsgerichtsgesetz BbgVwGG 944
91 Schiedsstellen- und Gütestellengesetz SchG 946
94 Juristenausbildungsgesetz

mit Noten- und Punkteskala BbgJAG 964
94a Juristenausbildungsordnung BbgJAO 974
94b Juristische Kapazitätsverordnung JurVDKpV 989
95 Gesetz zu dem Staatsvertrag vom 2. April

2004 über die Errichtung eines Gemeinsamen
Juristischen Prüfungsamtes der Länder Berlin und
Brandenburg JurPrStVG 992

Schaubilder Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land
Brandenburg 997
Organisation der unmittelbaren Landesverwaltung 998
Organisation der mittelbaren Landesverwaltung 999  Register 1001

Inhalt 8

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1975-5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Verfassung des Landes Brandenburg
Vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298)
(Sa BbgLR 100-4)
zuletzt geändert durch Art. 1 Achtes ÄndG vom 5. Juli 2022 (GVBl. I Nr. 19)

Der Landtag hat am 14. April 1992 den Entwurf einer Landesverfassung verabschiedet. Die Bran‐
denburger Bevölkerung hat ihn am 14. Juni 1992 durch Volksentscheid angenommen. Die Verfas‐
sung wird hiermit verkündet:

Inhaltsverzeichnis
1. Hauptteil:
Grundlagen
Artikel 1 Land Brandenburg
Artikel 2 Grundsätze der Verfassung
Artikel 3 Staatsvolk
Artikel 4 Landesfarben und ‑wappen

2. Hauptteil:
Grundrechte und Staatsziele
1. Abschnitt:
Geltung und Rechtsschutz
Artikel 5 Geltung
Artikel 6 Rechtsschutz

2. Abschnitt:
Freiheit, Gleichheit und Würde
Artikel 7 Schutz der Menschenwürde
Artikel 7a Schutz des friedlichen

Zusammenlebens
Artikel 8 Recht auf Leben
Artikel 9 Freiheit der Person
Artikel 10 Freie Entfaltung der Persönlichkeit
Artikel 11 Datenschutz
Artikel 12 Gleichheit
Artikel 13 Gewissens-, Glaubens- und

Bekenntnisfreiheit
Artikel 14 Sonn- und Feiertage
Artikel 15 Unverletzlichkeit der Wohnung
Artikel 16 Brief-, Post- und

Fernmeldegeheimnis
Artikel 17 Freizügigkeit
Artikel 18 Asylrecht, Verbot der Auslieferung

und Abschiebung
Artikel 19 Meinungs- und Medienfreiheit
Artikel 20 Vereinigungsfreiheit

3. Abschnitt:
Politische Gestaltungsrechte
Artikel 21 Recht auf politische Mitgestaltung
Artikel 22 Wahlen und Volksabstimmungen
Artikel 23 Versammlungsfreiheit
Artikel 24 Petitionsrecht

4. Abschnitt:
Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und
seiner Angehörigen
Artikel 25 Rechte des sorbischen/wendischen

Volkes und seiner Angehörigen

5. Abschnitt:
Ehe, Familie, Lebensgemeinschaften und Kinder
Artikel 26 Ehe, Familie und

Lebensgemeinschaften
Artikel 27 Schutz und Erziehung von Kindern

und Jugendlichen

6. Abschnitt:
Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport
Artikel 28 Grundsätze der Erziehung und

Bildung
Artikel 29 Recht auf Bildung
Artikel 30 Schulwesen
Artikel 31 Wissenschaftsfreiheit
Artikel 32 Hochschulen
Artikel 33 Weiterbildung
Artikel 34 Kunst und Kultur
Artikel 35 Sport

7. Abschnitt:
Kirchen und Religionsgemeinschaften
Artikel 36 Rechtsstellung
Artikel 37 Eigentum und Staatsleistungen
Artikel 38 Seelsorge

8. Abschnitt:
Natur und Umwelt
Artikel 39 Schutz der natürlichen

Lebensgrundlagen
Artikel 40 Grund und Boden

9. Abschnitt:
Eigentum, Wirtschaft, Arbeit und soziale Siche‐
rung
Artikel 41 Eigentum und Erbrecht
Artikel 42 Wirtschaft
Artikel 43 Land- und Forstwirtschaft
Artikel 44 Strukturförderung
Artikel 45 Soziale Sicherung
Artikel 46 Nothilfe
Artikel 47 Wohnung
Artikel 48 Arbeit
Artikel 49 Berufsfreiheit
Artikel 50 Mitbestimmung
Artikel 51 Koalitionsfreiheit und Streikrecht
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10. Abschnitt:
Gerichtsverfahren und Strafvollzug
Artikel 52 Grundrechte vor Gericht
Artikel 53 Grundrechte im Strafverfahren
Artikel 54 Strafvollzug

3. Hauptteil:
Die Staatsorganisation
1. Abschnitt:
Der Landtag
Artikel 55 Der Landtag
Artikel 56 Freies Mandat der Abgeordneten
Artikel 57 Indemnität
Artikel 58 Immunität
Artikel 59 Zeugnisverweigerungsrecht
Artikel 60 Entschädigung
Artikel 61 Abgeordnetenanklage
Artikel 62 Wahlperiode, Neuwahl
Artikel 63 Wahlprüfung
Artikel 64 Sitzungen
Artikel 65 Beschlussfassung
Artikel 66 Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht
Artikel 67 Fraktionen
Artikel 68 Geschäftsordnung
Artikel 69 Präsidium
Artikel 70 Ausschüsse
Artikel 71 Petitionsausschuss
Artikel 72 Untersuchungsausschüsse
Artikel 73 Enquete-Kommissionen
Artikel 74 Landesbeauftragte

2. Abschnitt:
Die Gesetzgebung
Artikel 75 Gesetzesinitiative
Artikel 76 Volksinitiative
Artikel 77 Volksbegehren
Artikel 78 Volksentscheid
Artikel 79 Verfassungsänderungen
Artikel 80 Rechtsverordnungen
Artikel 81 Verkündung, Inkrafttreten

3. Abschnitt:
Die Landesregierung
Artikel 82 Zusammensetzung
Artikel 83 Wahl der Ministerpräsidentin oder

des Ministerpräsidenten
Artikel 84 Ernennung und Entlassung der

Ministerinnen und Minister
Artikel 85 Beendigung der Amtszeit
Artikel 86 Konstruktives Misstrauensvotum

Artikel 87 Vertrauensfrage
Artikel 88 Eid
Artikel 89 Willensbildung
Artikel 90 Vorsitz, Beschlussfassung,

Geschäftsführung
Artikel 91 Vertretungsbefugnis, Verträge
Artikel 92 Begnadigungsrecht
Artikel 93 Beamtinnen und Beamten
Artikel 94 Unterrichtungspflicht der

Landesregierung
Artikel 95 Unvereinbarkeit

4. Abschnitt:
Die Verwaltung
Artikel 96 Verwaltungsorganisation
Artikel 97 Kommunale Selbstverwaltung
Artikel 98 Gebietsänderungen
Artikel 99 Gemeindesteuern
Artikel 100 Kommunale Verfassungsbeschwerde

5. Abschnitt:
Das Finanzwesen
Artikel 101 Haushaltsplan
Artikel 102 Übergangsermächtigung
Artikel 103 Kreditaufnahme
Artikel 104 Ausgabendeckung
Artikel 105 Haushaltsüberschreitungen
Artikel 106 Rechnungslegung und

Rechnungsprüfung
Artikel 107 Landesrechnungshof

6. Abschnitt:
Die Rechtspflege
Artikel 108 Rechtsprechung
Artikel 109 Berufung der Richterinnen und

Richter
Artikel 110 Ehrenamtliche Richterinnen und

Richter
Artikel 111 Richteranklage
Artikel 112 Verfassungsgericht
Artikel 113 Zuständigkeit des

Verfassungsgerichtes

7. Abschnitt:
Übergangs- und Schlußbestimmungen
Artikel 114 (weggefallen)
Artikel 115 Verfassungsgebende Versammlung
Artikel 116 Neugliederung des Raumes

Brandenburg-Berlin
Artikel 117 Inkrafttreten der Verfassung

Präambel

Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg, haben uns in freier Entscheidung diese
Verfassung gegeben,

im Geiste der Traditionen von Recht, Toleranz und Solidarität in der Mark Brandenburg,
gründend auf den friedlichen Veränderungen im Herbst 1989,
von dem Willen beseelt, die Würde und Freiheit des Menschen zu sichern, das Gemeinschafts‐
leben in sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, das Wohl aller zu fördern, Natur und Umwelt zu
bewahren und zu schützen, und entschlossen, das Bundesland Brandenburg als lebendiges Glied
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der Bundesrepublik Deutschland in einem sich einigenden Europa und in der Einen Welt zu
gestalten.

1. Hauptteil:
Grundlagen

(Land Brandenburg)
(1) Brandenburg ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Das Land gliedert sich in Gemeinden und Gemeindeverbände.
(3) Die Landeshauptstadt ist Potsdam.

(Grundsätze der Verfassung)
(1) Brandenburg ist ein freiheitliches, rechtsstaatliches, soziales, dem Frieden und der Gerechtigkeit,
dem Schutz der natürlichen Umwelt und der Kultur verpflichtetes demokratisches Land, welches
die Zusammenarbeit mit anderen Völkern anstrebt und hierbei insbesondere die freundschaftlichen
Beziehungen mit dem Nachbarland Polen pflegt und weiterentwickelt.
(2) Das Volk ist Träger der Staatsgewalt.
(3) Das Volk des Landes Brandenburg bekennt sich zu den im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei‐
ten, in der Europäischen Sozialcharta und in den Internationalen Menschenrechtspakten niedergeleg‐
ten Grundrechten.
(4) 1Die Gesetzgebung wird durch Volksentscheid und durch den Landtag ausgeübt. 2Die vollzie‐
hende Gewalt liegt in den Händen der Landesregierung, der Verwaltungsbehörden und Selbstver‐
waltungsorgane. 3Die Rechtsprechung ist unabhängigen Richterinnen und Richtern anvertraut.
(5) 1Die Bestimmungen des Grundgesetzes gehen denen der Landesverfassung vor. 2Die Gesetzge‐
bung ist an Bundesrecht und Landesverfassung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.

(Staatsvolk)
(1) 1Bürgerinnen und Bürger im Sinne dieser Verfassung sind alle Deutschen im Sinne des Arti‐
kels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes mit ständigem Wohnsitz im Land Brandenburg. 2Einwohnerin‐
nen und Einwohner im Sinne dieser Verfassung sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz im Land
Brandenburg, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
(2) Deutsche im Sinne des Grundgesetzes haben in Brandenburg gleiche Rechte und Pflichten,
soweit nicht ein gesetzlicher Vorbehalt für die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs besteht.
(3) Angehörige anderer Staaten und Staatenlose mit Wohnsitz im Land Brandenburg sind den
Deutschen im Sinne des Grundgesetzes gleichgestellt, soweit nicht diese Verfassung oder Gesetze
etwas anderes bestimmen.

(Landesfarben und ‑wappen)
1Die Landesfarben sind rot und weiß. 2Das Landeswappen ist der rote märkische Adler auf weißem
Feld.

2. Hauptteil:
Grundrechte und Staatsziele

1. Abschnitt:
Geltung und Rechtsschutz

(Geltung)
(1) Die den Einzelnen und den gesellschaftlichen Gruppen in dieser Verfassung gewährleisteten
Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, Rechtsprechung und, soweit diese Verfas‐
sung das bestimmt, auch Dritte als unmittelbar geltendes Recht.
(2) 1Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden kann, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 2In keinem Fall
darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 3In dem einschränkenden Gesetz ist
das Grundrecht unter Angabe des Artikels zu nennen.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5
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(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach
auf diese anwendbar sind.

(Rechtsschutz)
(1) Der Rechtsweg steht allen offen, die durch die öffentliche Gewalt in ihren Rechten verletzt
werden.
(2) 1Jede Person kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem in dieser Verfas‐
sung gewährleisteten Grundrecht verletzt zu sein, Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungs‐
gericht erheben. 2Das Nähere regelt ein Gesetz, das die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges und
ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen kann.
(3) Verletzt die öffentliche Gewalt eine Pflicht des öffentlichen Rechts, die ihr anderen gegenüber
obliegt, so haftet ihr Träger nach Maßgabe der Gesetze den anderen für den daraus entstandenen
Schaden.

2. Abschnitt:
Freiheit, Gleichheit und Würde

(Schutz der Menschenwürde)
(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt und Grundlage jeder solidarischen Gemeinschaft.
(2) Alle Menschen schulden einander die Anerkennung ihrer Würde.

(Schutz des friedlichen Zusammenlebens)
(1) Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus, Antizi‐
ganismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen.
(2) Das Land fördert das jüdische Leben und die jüdische Kultur.

(Recht auf Leben)
(1) 1Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Unversehrtheit und Achtung seiner Würde im Sterben.
2In die Rechte auf Leben und Unversehrtheit darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
(2) Für den Schutz des ungeborenen Lebens ist insbesondere durch umfassende Aufklärung, kosten‐
lose Beratung und soziale Hilfe zu sorgen.
(3) Kein Mensch darf grausamer, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Strafe und
ohne freiwillige und ausdrückliche Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen
unterworfen werden.

(Freiheit der Person)
(1) 1Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 2Sie kann nur aufgrund eines Gesetzes und nur unter
Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen eingeschränkt werden.
(2) 1Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung entscheidet allein eine Richterin
oder ein Richter. 2Vor jeder richterlichen Entscheidung über Anordnung oder Fortdauer eines Frei‐
heitsentzugs ist Betroffenen Gelegenheit zu geben, einen Rechtsbeistand eigener Wahl beizuziehen.
3Ferner ist unverzüglich eine Person des Vertrauens zu benachrichtigen; bei Jugendlichen haben die
Erziehungsberechtigten ein Recht auf Verfahrensbeteiligung.
(3) Bei jeder nicht auf richterliche Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung sind unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von vierundzwanzig Stunden, eine richterliche Anhörung und spätestens
bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen eine richterliche Entscheidung herbeizuführen.
(4) Festgehaltene Personen dürfen weder körperlich noch seelisch misshandelt oder Schikanen
ausgesetzt werden.

(Freie Entfaltung der Persönlichkeit)
Jede Person hat das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, soweit sie nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die Verfassung und die ihr entsprechenden Gesetze verstößt.

Artikel 6
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Artikel 9
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1) (Datenschutz)
(1) 1Jede Person hat das Recht, über die Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten selbst
zu bestimmen, auf Auskunft über die Speicherung ihrer persönlichen Daten und auf Einsicht in
Akten und sonstige amtliche Unterlagen, soweit sie die eigene Person betreffen und Rechte Dritter
nicht entgegenstehen. 2Personenbezogene Daten dürfen nur mit freiwilliger und ausdrücklicher
Zustimmung der Berechtigten erhoben, gespeichert, verarbeitet, weitergegeben oder sonst verwendet
werden.
(2) 1Einschränkungen sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes im Rahmen der darin festgelegten Zwecke zulässig. 2Jede Erhebung personenbezoge‐
ner Daten ist den Berechtigten zur Kenntnis zu geben, sobald der Zweck der Erhebung dies zulässt.
(3) 1Der aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften einzurichtende Verfassungsschutz des Landes
unterliegt einer besonderen parlamentarischen Kontrolle. 2Ihm stehen keine polizeilichen Befugnisse
zu. 3Er darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er
selbst nicht befugt ist.

(Gleichheit)
(1) 1Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 2Jede Willkür und jede sachwidrige Ungleichbe‐
handlung ist der öffentlichen Gewalt untersagt.
(2) Niemand darf wegen der Abstammung, Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der sexuellen
Identität, sozialen Herkunft oder Stellung, einer Behinderung, der religiösen, weltanschaulichen
oder politischen Überzeugung oder aus rassistischen Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden.
(3) 1Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 2Das Land ist verpflichtet, für die Gleichstellung von
Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Bereich
der sozialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen.
(4) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, für die Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen.

(Gewissens-, Glaubens- und Bekenntnisfreiheit)
(1) Die Freiheit des Gewissens, des Glaubens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich; ihre ungestörte Ausübung wird gewährleistet.
(2) 1Niemand ist verpflichtet, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen zu offenbaren. 2Die
Behörden haben nur so weit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu
fragen, wie davon Rechte und Pflichten abhängen.
(3) Niemand darf zur Teilnahme an einer religiösen oder weltanschaulichen Handlung oder zur
Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
(4) 1Kann eine Bürgerin oder ein Bürger staatsbürgerliche Pflichten aus Gewissensgründen nicht
erfüllen, soll das Land im Rahmen des Möglichen andere, gleichbelastende Pflichten eröffnen. 2Dies
gilt nicht für Abgaben.

(Sonn- und Feiertage)
(1) Das Land schützt die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe.
(2) Die mit Sonn- und Feiertagen verbundenen Traditionen sind zu achten.
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

(Unverletzlichkeit der Wohnung)
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch die Richterin oder den Richter oder aufgrund richterlicher
Entscheidung, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe
angeordnet und nur in den dort vorgeschriebenen Formen durchgeführt werden.
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr für einzelne Personen, aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung von Raumnot, zur
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Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

1) Siehe hierzu ua:
– G zum 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und
– G zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag.
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Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Kinder und Jugendlicher vorgenom‐
men werden.

(Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis)
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Eingriffe sind nur aufgrund eines Gesetzes zulässig, das eine parlamentarische Kontrolle vorse‐
hen kann und eine mindestens nachträgliche richterliche Kontrolle vorsehen muss.

(Freizügigkeit)
(1) Alle Menschen haben das Recht auf Freizügigkeit.
(2) Das Recht, sich an jedem beliebigen Ort aufzuhalten und niederzulassen, darf nur durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden.

(Asylrecht, Verbot der Auslieferung und Abschiebung)
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Ausländerinnen und Ausländer dürfen nicht in ein Land ausgeliefert oder abgeschoben werden,
in dem für sie die Gefahr der Todesstrafe oder Folter besteht.

(Meinungs- und Medienfreiheit)
(1) 1Jede Person hat das Recht, Informationen und Meinungen in jeder Form frei zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen oder anderen, rechtmäßig erschließbaren Quellen zu unterrichten.
2Die Geltung dieser Rechte in Dienst- und Arbeitsverhältnissen darf nur aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden.
(2) 1Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films und anderer Massenmedien ist gewährleistet.
2Das Gesetz hat durch Verfahrensregelungen sicherzustellen, dass die Vielfalt der in der Gesellschaft
vorhandenen Meinungen in Presse und Rundfunk zum Ausdruck kommt.
(3) 1Gesetzliche Einschränkungen zum Schutze der Kinder und Jugendlichen sowie der Ehre und
anderer wichtiger Rechtsgüter sind zulässig. 2Kriegspropaganda und öffentliche, die Menschenwür‐
de verletzende Diskriminierungen sind verboten.
(4) 1Hörfunk und Fernsehen haben die Aufgabe, durch das Angebot einer Vielfalt von Programmen
zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. 2Neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten sind
private Sender aufgrund eines Gesetzes zuzulassen. 3Dabei ist ein Höchstmaß an Meinungsvielfalt
zu gewährleisten.
(5) Rechtmäßige journalistische Tätigkeit darf durch Zeugnispflicht, Beschlagnahme und Durchsu‐
chung nicht behindert werden.
(6) Eine Zensur findet nicht statt.

(Vereinigungsfreiheit)
(1) 1Alle Menschen haben das Recht, Parteien, Verbände, Vereine, Gesellschaften und andere Ver‐
einigungen zu gründen und ihnen beizutreten. 2Alle Vereinigungen haben das Recht, ihre innere
Ordnung frei und selbständig zu bestimmen.
(2) Vereinigungen, die nach ihrem Zweck oder ihrer Tätigkeit gegen die Verfassung, die Strafgesetze
oder die Völkerverständigung verstoßen, sollen aufgrund eines Gesetzes Beschränkungen unterwor‐
fen oder verboten werden.
(3) 1Parteien und Bürgerbewegungen, die sich öffentlichen Aufgaben widmen und auf die öffentli‐
che Meinungsbildung einwirken, müssen in ihrer inneren Ordnung demokratischen Grundsätzen
entsprechen. 2Die Freiheit ihrer Mitwirkung an der politischen Willensbildung ist zu gewährleisten.

3. Abschnitt:
Politische Gestaltungsrechte

(Recht auf politische Mitgestaltung)
(1) Das Recht auf politische Mitgestaltung ist gewährleistet.
(2) 1Alle Menschen haben nach Maßgabe der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung das
gleiche Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern, soweit nicht für die Wahrnehmung hoheitlicher
Befugnisse etwas anderes gesetzlich bestimmt ist. 2Eine Entlassung oder Disziplinierung wegen
einer Betätigung in Bürgerinitiativen, Verbänden, Religionsgemeinschaften oder Parteien ist unzu‐
lässig.
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Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

10 Verfassung Art. 16–21 14

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1975-5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



(3) 1Alle Menschen haben das Recht, sich in Bürgerinitiativen oder Verbänden zur Beeinflussung
öffentlicher Angelegenheiten zusammenzuschließen. 2Diese haben das Recht auf Information durch
alle staatlichen und kommunalen Stellen und auf Vorbringen ihrer Anliegen bei den zuständigen
Stellen und Vertretungskörperschaften. 3Das Nähere regelt ein Gesetz.
(4) Jede Person hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten und sonstige
amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen,
soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
(5) 1Wer durch öffentliche oder private Vorhaben in eigenen rechtlich geschützten Interessen betrof‐
fen wird, hat das Recht auf Verfahrensbeteiligung. 2Dieses Recht steht auch Zusammenschlüssen
von Betroffenen zu. 3Das Nähere regelt ein Gesetz.

(Wahlen und Volksabstimmungen)
(1) 1Jede Bürgerin und jeder Bürger hat nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das Recht,
zum Landtag und zu den kommunalen Vertretungskörperschaften zu wählen, und nach Vollendung
des achtzehnten Lebensjahres das Recht, in diese gewählt zu werden. 2Anderen Einwohnerinnen und
Einwohnern Brandenburgs sind diese Rechte zu gewähren, sobald und soweit das Grundgesetz dies
zulässt.
(2) 1Jede Bürgerin und jeder Bürger hat mit Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das Recht,
sich an Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie an Einwohneranträgen, Bürger‐
begehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen. 2Andere Einwohnerinnen und Einwohner haben das
Recht, sich an Volksinitiativen und Einwohneranträgen zu beteiligen; das Recht, sich an Volksbe‐
gehren und Volksentscheiden sowie an Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen, ist
ihnen zu gewähren, sobald und soweit das Grundgesetz dies zulässt.
(3) 1Wahlen und Volksabstimmungen sind allgemein, unmittelbar, gleich, frei und geheim. 2Zur Teil‐
nahme an Wahlen sind Parteien, politische Vereinigungen, Listenvereinigungen und einzelne Bür‐
gerinnen und Bürger berechtigt. 3Die Abgeordneten werden nach einem Verfahren gewählt, das die
Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. 4Wahlprüfung und Abstim‐
mungsprüfung stehen den Volksvertretungen für das jeweilige Wahlgebiet zu. 5Für die Abstim‐
mungsprüfung des Volksentscheides nach Artikel 116 Absatz 1 gelten die mit dem Land Berlin ver‐
einbarten abweichenden Regelungen im Staatsvertrag zur Regelung der Volksabstimmungen in den
Ländern Berlin und Brandenburg über den Neugliederungs-Vertrag. 6Die Entscheidungen unterlie‐
gen der gerichtlichen Nachprüfung.
(4) 1Wer sich um einen Sitz in einer Volksvertretung bewirbt, hat Anspruch auf eine zur Vorberei‐
tung der Wahl erforderliche Freistellung. 2Niemand darf gehindert werden, das Abgeordnetenman‐
dat anzustreben, zu übernehmen und auszuüben. 3Eine Kündigung oder Entlassung ist nur zulässig,
wenn Tatsachen vorliegen, die die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber zur fristlosen Kündigung
berechtigen.
(5) 1Das Nähere regelt ein Gesetz. 2Das Gesetz kann insbesondere vorsehen, dass die in den
Absätzen 1 bis 4 genannten Rechte nur innehat, wer bereits für eine bestimmte Dauer Bürgerin
oder Bürger oder Einwohnerin oder Einwohner im Wahl- oder Abstimmungsgebiet ist. 3Das Gesetz
kann auch vorsehen, dass Beamtinnen und Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes sowie
Richterinnen und Richter nicht zugleich Mitglied im Landtag oder in kommunalen Vertretungskör‐
perschaften sein können.

(Versammlungsfreiheit)
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und unbewaffnet
zu versammeln.
(2) Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel können anmeldepflichtig gemacht
und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit unter strikter Wahrung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt, aufgelöst oder verboten werden.

(Petitionsrecht)
1Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder gemeinschaftlich mit Anregung, Kritik und Beschwer‐
de an den Landtag, die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften und jede sonstige staatliche
oder kommunale Stelle zu wenden. 2Es besteht Anspruch auf Bescheid in angemessener Frist.
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4. Abschnitt:
Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen

(Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen)
(1) 1Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner natio‐
nalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. 2Das Land, die
Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die
kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen/wendischen
Volkes.
(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenze übergreifenden kulturellen Autonomie des
sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen hin.
(3) Das Recht auf Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur im
öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten wird gewährleistet.
(4) 1Im angestammten Siedlungsgebiet des sorbischen/wendischen Volkes ist die sorbische/wendi‐
sche Sprache in die öffentliche Beschriftung einzubeziehen. 2Die sorbische/wendische Fahne hat die
Farben Blau, Rot, Weiß.
(5) 1Die Ausgestaltung der Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen regelt
ein Gesetz. 2Dies hat sicherzustellen, dass in Angelegenheiten, die Belange des sorbischen/wendi‐
schen Volkes und seiner Angehörigen betreffen, insbesondere bei der Gesetzgebung, deren Vertrete‐
rinnen und Vertreter mitwirken.

5. Abschnitt:
Ehe, Familie, Lebensgemeinschaften und Kinder

(Ehe, Familie und Lebensgemeinschaften)
(1) 1Ehe und Familie sind durch das Gemeinwesen zu schützen und zu fördern. 2Besondere Fürsorge
wird Müttern, Alleinerziehenden und kinderreichen Familien sowie Familien mit behinderten Ange‐
hörigen zuteil.
(2) Die Schutzbedürftigkeit anderer auf Dauer angelegter Lebensgemeinschaften wird anerkannt.
(3) Wer in Ehe, Familie oder einer anderen Lebensgemeinschaft psychische oder physische Gewalt
erleidet, hat Anspruch auf Hilfe und Schutz des Gemeinwesens.
(4) Die Hausarbeit, die Erziehung der Kinder, die häusliche Pflege Bedürftiger und die Berufsarbeit
werden gleichgeachtet.

(Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen)
(1) Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde.
(2) Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder.
(3) 1Kinder genießen in besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft. 2Wer Kinder
erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe und gesellschaftliche Rücksichtnahme.
(4) Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer wachsen‐
den Einsichtsfähigkeit durch die Anerkennung zunehmender Selbständigkeit gerecht wird.
(5) 1Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und Misshand‐
lung zu schützen. 2Wird das Wohl von Kindern oder Jugendlichen gefährdet, insbesondere durch
Versagen der Erziehungsberechtigten, hat das Gemeinwesen die erforderlichen Hilfen zu gewähr‐
leisten und die gesetzlich geregelten Maßnahmen zu ergreifen.
(6) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern, unabhängig von der Trägerschaft,
Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen.
(7) Jedes Kind hat nach Maßgabe des Gesetzes einen Anspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung
und Versorgung in einer Kindertagesstätte.
(8) Kinderarbeit ist verboten.
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6. Abschnitt:
Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport

(Grundsätze der Erziehung und Bildung)
Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die Entwicklung der Persönlichkeit, selbständiges
Denken und Handeln, Achtung vor der Würde, dem Glauben und den Überzeugungen anderer,
Anerkennung der Demokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit
und Solidarität im Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für Natur und
Umwelt zu fördern.

(Recht auf Bildung)
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
(2) Das Land ist verpflichtet, öffentliche Bildungseinrichtungen zu schaffen und berufliche Ausbil‐
dungssysteme zu fördern.
(3) 1Jeder Mensch hat das Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen,
unabhängig von seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage und seiner politischen Überzeugung.
2Begabte, sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderungen sind besonders zu fördern.

(Schulwesen)
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.
(2) 1Das Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. 2Bei der Gestaltung wirken Eltern,
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie ihre Vertretungen und Verbände mit.
(3) Das Schulwesen muss Offenheit, Durchlässigkeit und Vielfalt der Bildungsgänge gewährleisten.
(4) Für die Aufnahme in weiterführende Schulen sind neben dem Wunsch der Erziehungsberechtig‐
ten Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der Schülerin oder des Schülers maßgebend.
(5) 1Das Land und die Träger kommunaler Selbstverwaltung haben die Pflicht, Schulen einzurichten
und zu fördern. 2Für diese Schulen besteht Schulgeldfreiheit. 3Lern- und Lehrmittelfreiheit sind
durch Gesetz zu regeln.
(6) 1Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird nach Maßgabe von Artikel 7
Absatz 4 des Grundgesetzes gewährleistet. 2Die Träger haben Anspruch auf einen öffentlichen Fi‐
nanzierungszuschuss.

(Wissenschaftsfreiheit)
(1) Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
(2) Forschungen unterliegen gesetzlichen Beschränkungen, wenn sie geeignet sind, die Menschen‐
würde zu verletzen oder die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören.
(3) Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(Hochschulen)
(1) Hochschulen haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung, an der Lehrende,
andere Beschäftigte und Studierende beteiligt sind.
(2) Das Recht der Errichtung von Hochschulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet.
(3) 1Der Zugang zum Hochschulstudium steht allen offen, die die Hochschulreife besitzen. 2Der
Erwerb der Hochschulreife durch Berufstätige und der Zugang zum Hochschulstudium ohne Hoch‐
schulreife sind zu erleichtern.
(4) 1Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen das Recht, eigene Anstalten mit Hoch‐
schulcharakter zu errichten und zu unterhalten. 2Entsprechendes gilt für Religionsgemeinschaften.
3Die Besetzung der Lehrstühle an den staatlichen theologischen Fakultäten erfolgt im Benehmen mit
den Kirchen.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

(Weiterbildung)
(1) 1Die Weiterbildung von Erwachsenen ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbän‐
de zu fördern. 2Das Recht auf Errichtung von Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft ist
gewährleistet.
(2) 1Jede Person hat das Recht auf Freistellung zur beruflichen, kulturellen oder politischen Weiter‐
bildung. 2Das Nähere regelt ein Gesetz.
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(Kunst und Kultur)
(1) 1Die Kunst ist frei. 2Sie bedarf der öffentlichen Förderung, insbesondere durch Unterstützung der
Künstlerinnen und Künstler.
(2) 1Das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und die Vermittlung des kulturellen Erbes werden
öffentlich gefördert. 2Kunstwerke und Denkmale der Kultur stehen unter dem Schutz des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbände.
(3) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen die Teilnahme am kulturellen
Leben und ermöglichen den Zugang zu den Kulturgütern.
(4) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache.

(Sport)
1Sport ist ein förderungswürdiger Teil des Lebens. 2Die Sportförderung des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände ist auf ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Verhältnis von Breitensport
und Spitzensport gerichtet. 3Sie soll die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern,
Studentinnen und Studenten, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen berück‐
sichtigen.

7. Abschnitt:
Kirchen und Religionsgemeinschaften

(Rechtsstellung)
(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) 1Kirchen und Religionsgemeinschaften ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 2Sie verleihen ihre Ämter ohne Mitwirkung
des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
(3) 1Das Land anerkennt den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen und Religionsgemeinschaften. 2Sie
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. 3Andere Religionsgemein‐
schaften erlangen auf Antrag die gleichen Rechte, wenn ihre Satzung und die Zahl ihrer Mitglieder
die Gewähr der Dauer bieten und sie den in Artikel 2 Absatz 1 genannten Grundsätzen und den
Grundrechten dieser Verfassung nicht widersprechen.
(4) Kirchen und Religionsgemeinschaften dürfen, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts
sind, von ihren Mitgliedern Steuern aufgrund der staatlichen Steuerlisten erheben.
(5) Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Pflege einer Weltanschauung werden den Religionsge‐
meinschaften gleichgestellt.

(Eigentum und Staatsleistungen)
(1) Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihrer Einrichtungen
an ihrem für Kultus-, Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Vermögen werden gewähr‐
leistet.
(2) 1Die den Kirchen und Religionsgemeinschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder sonstigen Rechtsti‐
teln zustehenden Leistungen des Landes und der Träger der kommunalen Selbstverwaltung können
nur durch Vereinbarung abgelöst werden. 2Soweit solche Vereinbarungen das Land betreffen, bedür‐
fen sie der Bestätigung durch Landesgesetz.

(Seelsorge)
1In Heimen, Krankenhäusern, Strafanstalten und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen sowie bei der
Polizei sind Gottesdienste, Seelsorge und andere religiöse Handlungen den Kirchen und Religions‐
gemeinschaften nach Maßgabe der bestehenden Bedürfnisse zu ermöglichen. 2Artikel 13 Absatz 3
findet Anwendung.

8. Abschnitt:
Natur und Umwelt

(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen)
(1) Der Schutz der Natur, der Umwelt und der gewachsenen Kulturlandschaft als Grundlage gegen‐
wärtigen und künftigen Lebens ist Pflicht des Landes und aller Menschen.

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39
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Register
Die fetten Zahlen verweisen auf die laufenden Nummern der Gesetze (vgl. Inhaltsverzeichnis), die
mageren auf die Artikel, Paragraphen und Nummern.

Abbrennen 53 7, von Feuerwerkskörpern 53 12
Abfall 10 39, Beratung 55 3, Beseitigung 55 1, 3,

23, Bilanzen 55 7, Deponie 55 19, 24, 26, Erzeuger
55 3, gefährlicher 55 14, Getrenntsammlung 55 2,
3, herrenloser 55 4, Kataster 55 16, Kosten 55 15,
Verbringung 55 1, 27, Vermeidung 55 1, 3, 6, 27,
Verringerung 55 1, 27, Verwertung 55 1, 3, 23, 27,
-wirtschaftskonzept 55 6

Abfallentsorgung Gebühren und Entgelte 55 9, Über‐
wachung 55 24

Abfallentsorgungsanlage 55 3, 19 ff., Festlegung von
Einzugsbereichen 55 21

Abfallstoffaufbewahrung 60 45
Abfallvermeidung 55 6, 17a
Abfallwirtschaftsbehörde 55 17, 42 f., 50
Abfallwirtschaftskonzept 55 6
Abfallwirtschaftsplan 55 17
Abflußeinrichtung 62 53
Abgabenhinterziehung 34 14
Abgeordnete Begriff 10 56, Immunität 10 58, Indem‐

nität 10 57, Rechte 10 56, 59, Wahl 10 22
Abgeordnetenanklage 10 61, 11 12, 52, Antrag 11 52,

Durchführung 11 54, Frist 11 53, Urteil 11 58
Abgeordnetenwahl 17 2, nach Landeslisten 17 3
Ablehnung Gesetzentwurf 12 12
Abrundung 34 13
Abstandsfläche 60 6, Bemessung 60 6
Abstimmung 11 28, Stimmengleichheit 11 28
Abstimmungsausschuss Aufgaben 12 33, Beschluss‐

fähigkeit 12 33
Abstimmungsbehörde Aufgaben 12 30, Begriff 12 3,

Kostenerstattung 12 25
Abstimmungsbrief 12 46 f.
Abstimmungsergebnis Anfechtung 12 53, Feststellung

12 48 f., Öffentlichkeit 12 41
Abstimmungsgebiet Gliederung 12 27
Abstimmungsgeheimnis Vertrauensperson 12 43,

Wahrung 12 43
Abstimmungsorgane Gliederung 12 31
Abstimmungsprüfung 10 22
Abstimmungsrecht 12 29
Abstrakte Normenkontrolle 11 12, Beteiligung des

Landtages 11 40, Entscheidung 11 41, Zulässigkeit 11
39

Abwahl Bürgermeister/in und Oberbürgermeister/in 32
81, Landrat/-rätin 32 83

Abwässer 62 54
Abwasseranlagen 52 70, Genehmigungspflicht bei

Einleitungen 52 71 f., Selbstüberwachungspflicht 52
75

Abwasserbeseitigung 52 64, Anforderungen an Ab‐
wassereinleitungen 52 65, Pflicht 52 66

Abwasserbeseitigungskonzept 52 67
Abwassereinleitungen immissionsschutzrechtliche

Verfahren 52 38
Abwasserentsorgung Kooperationspflicht kommuna‐

ler Träger 52 57

Ahndung von Pflichtverletzungen ehrenamtlich Täti‐
ger 30 25

Akte Begriff 28 3
Akteneinsicht 11 16, 28 6 ff., 34 12d, 40 71
Akteneinsichtsrecht 28 1 ff., Ablehnungsgründe 28

4 f.
Alkoholfreie Getränke Ausschank 47 4
Alkoholische Getränke Ausschank 47 3
Alleen 50 17
Allgemeinheit 53 7
Allgemeininteresse Einschränkung des Datenschutzes

10 11
Altlasten 55 29 ff., Anzeigepflicht 55 31, Ausgleich

für Nutzungsbeschränkungen 55 32, Behördliche Be‐
fugnisse 55 30, Duldungspflicht 55 31, Haftungsfrei‐
stellung 55 33, -informationen 55 29, Sachverständi‐
ge 55 34, schädliche Bodenveränderungen 55 30, Un‐
tersuchungsstellen 55 34

Amt Änderung 30 134, Anwendung von Rechtsvor‐
schriften über die amtsfreien Gemeinden 30 140,
Aufgaben 30 135, Auflösung 30 134, Mitwirkung 12
3, 17 9, Stellung und Struktur 30 133, Weisungsge‐
bundenheit 12 3, Widerspruchsrecht 30 137, Zusam‐
menschluss 30 134

Amtliches Bekanntmachungsblatt 31 4
Amtsausschuss Zusammensetzung und Arbeitsweise

30 136
Amtsdirektor/in 30 138
Amtseid der Verfassungsrichter 11 5
Amtsfreie Gemeinde Mitwirkung 12 3, 17 9
Amtsgeheimnisträger 40 33, 34
Amtshandlung 26 2, von Polizeivollzugsbeamten au‐

ßerhalb Brandenburgs 40 76
Amtshilfe 11 17, Petitionsausschuss 13 10
Amtsumlage 30 139
Amtsverschwiegenheit Amtsgeheimnisträger 40 33,

34
Amtszeit Beendigung 10 85, ehrenamtliche/r Bürger‐

meister/in 32 73, hauptamtliche/r Bürgermeister/in
und Oberbürgermeister/in 32 74

Androhungsgebühr 25a 9
Anfechtung Abstimmungsergebnis 12 53, Entschei‐

dungen 91 68, Ergebnis des Volksbegehrens 12 22,
Frist 12 53, Zurückweisung 12 53

Angehörige Begriff 22 3
Angestellte Gelöbnis 10 96
Anhörung 11 49, Sachverständige 12 24
Anhörungsverfahren 22 10
Anklage 11 52, Zurücknahme 11 55
Anlagen 53 2, 10 ff., 16, 21, 48, genehmigungsbedürf‐

tige 53 4
Anliegergebrauch 63 14
Anordnungen 53 15, allgemeinverbindliche 41 37, mit

bestimmten Adressaten 41 37
Anpflanzungen 62 37 ff.
Anschlussbeitrag 34 8
Anschlusszwang 30 12
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Anstalten öffentlichen Rechts 20 15
Antidiskriminierungsbeauftragte/r 71 77
Antrag Zurückweisung 11 21
Anzeige- und Genehmigungspflichten Vereinbarung

über kommunale Zusammenarbeit 33 41 ff.
Apotheken Öffnungszeiten 46 6
Arbeit 10 48, Arbeitsförderung 10 48, Vollbeschäfti‐

gung 10 48
Arbeitsgemeinschaften 33 4
Arbeitsschutz 80 70
Arbeitsverbote 14 3 f., 8
Arbeitsverhältnis Meinungsfreiheit 10 19
Arbeitsvermittlung 10 48
Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung individuelle 82

19
Asylrecht 10 18
Aufbau der Ordnungsbehörden 41 3
Aufenthaltsräume 60 2, nutzungsbedingte Anforde‐

rungen 60 47
Aufenthaltsüberwachung elektronische 40 15b
Aufenthaltsverbot 40 16 f.
Aufforstung 51 9 f., Erst- 51 9
Aufgabenverteilung 21 1
Aufklärung 10 8
Aufschichtungen 62 27
Aufschiebende Wirkung Aufhebung bei Vollstre‐

ckung 25 16
Aufsicht bei der Vollstreckung von Geldforderungen

des Landes 25 18
Aufsicht führende Personen Volksabstimmung 12 17

a
Aufsichtsarbeit 94 7, 94a 5
Aufsichtsbehörden 41 7, 80 2, Kommunal- 41 10,

Weisungsrecht 41 9
Auftragssperre 29a 10, Listung 29a 11
Aufwand Begriff 34 8, Haus- und Grundstücksan‐

schlüsse 34 10
Aufwendungen über-/außerplanmäßige 30 72
Aufzüge 60 39
Ausbildungsanrechnungen 94a 24
Ausflugsort 46 5
Ausgaben außerplanmäßige 10 105, Rechnungslegung

10 106, überplanmäßige 10 105
Ausgabendeckung 10 104
Ausgleich der Wasserführung 52 77
Aushang Bekanntmachungen 31 5
Auskunftsrecht 13 6, 40 71
Auslagen 26 9 ff., 41 45, Ersatz 34 5
Auslagenerstattung 26 9
Ausländer Abschiebung 10 18, Auslieferung 10 18
Ausnahmegericht 10 52
Ausschuss Gemeindevertretung 30 43 f., Landtag 10

70
Außenwände 60 6
Außenwerbung 60 10
Auswahlverfahren Beamtenlaufbahn 81 21, für beson‐

dere Studiengänge 72 9
Auszahlungen über-/außerplanmäßige 30 72

Bahnhöfe Verkaufsstellen auf 46 8
Barrierefreies Bauen 60 50

Barrierefreiheit elektronischer Kommunikation 29b
10

Bau allgemeine Anforderungen 60 3
Bauantrag 60 68 f., Geltungsdauer des Vorbescheides

60 73, Vorbescheid 60 75
Bauanzeigeverfahren 60 62
Bauart 60 2 f., 16a
Bauaufsichtliche Maßnahmen 60 78 ff.
Bauaufsichtliche Zustimmung 60 77
Bauaufsichtsbehörden 60 57 f., genehmigungsfreie

Vorhaben 60 61, Genehmigungspflicht 60 59 ff.
Baubeginn 60 72
Baubeteiligte 60 52 ff.
Baudenkmale 61 2
Baugenehmigung 60 72, 63 24, Ersetzung des ge‐

meindlichen Einvernehmens 60 71, Geltungsdauer 60
73

Baugenehmigungsverfahren 60 64, vereinfachtes 60
63

Baugrundstück 60 4
Baulasten 60 84
Baulastenverzeichnis 60 84
Bauliche Anlagen 60 1 ff., Änderung 60 8, Befall 60

12, Beschaffenheit 60 12, Brandschutz 60 14, Errich‐
tung 60 8, Gebrauchstauglichkeit 60 12, Gestaltung
60 9, Standsicherheit 60 12, Werbeanlagen 60 10

Bauprodukte 60 1 ff., 16b ff., Prüfzeugnis 60 19,
Übereinstimmungsnachweis 60 22 f., Überwachungs‐
stellen 60 24, Verwendbarkeitsnachweis 60 20, Zu‐
lassung 60 18

Baustelle 60 11
Baustoffe 60 2, 14, allgemeine Anforderungen an das

Brandverhalten 60 26
Bautechnische Nachweise 60 66
Bauteile 60 2, allgemeine Anforderungen an das

Brandverhalten 60 26
Bauüberwachung 60 82
Bau- und Abbruchmaßnahmen stoffliche Anforde‐

rungen 55 22
Bauvorhaben 60 11 ff.
Bauvorlageberechtigung 60 65 ff.
Bauvorlagen 60 68
Bauvorschriften Ordnungswidrigkeiten 60 85, örtliche

60 86a, 87
Bauzustandsanzeigen 60 83
Beamte des Landes auf Lebenszeit als kommunale

Wahlbeamte 80 124
Beamtengruppen einfacher Dienst 81 4, 11, 24, geho‐

bener Dienst 81 7, 11, 25 ff., höherer Dienst 81 7, 11,
mittlerer Dienst 81 7, 11

Beamtenverhältnis 80 1 ff., Berufungsvoraussetzun‐
gen 80 3, Einstellung 80 17, 81 8, 19, Ernennung 80
4, Ernennungsverbot 80 5, Nichtigkeit der Ernennung
80 7, rechtliche Stellung 80 52 ff., Rücknahme der
Ernennung 80 8, Stellenausschreibung 80 6, Umbil‐
dung von Körperschaften 80 27, 31, Versetzung 80
27 ff., 30

Beamter 10 93, 80 1 ff., 81 1 ff., Abordnung 80 27 ff.,
29, Abtretung 80 65, Amtsbezeichnung 80 69, an
Hochschulen 80 108, Annahme von Vorteilen 80 57,
Arbeitsschutz 80 70, Arbeitszeit 80 76, ärztliche Un‐
tersuchung, Übermittlung ärztlicher Daten, Gendia‐
gnostik 80 43, Aufenthalt 80 58, Aufrechnung 80 65,
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Aufsichtsbehörde 80 2, Aussagegenehmigung 80 56,
Ausschluss von Amtshandlungen 80 53, Beförderung
80 20, 81 10, Beihilfeberechtigung 80 62, Beschwer‐
den 80 102, Betreuung bei Übungen 80 58, Beurlau‐
bung 80 79 ff., Beurteilung 80 19, des feuerwehrtech‐
nischen Dienstes 80 117, des Justizvollzugsdienstes
80 118, des Landesrechnungshofs 80 107, des Land‐
tags 80 106, des Polizeivollzugsdienstes 80 109 ff. (s.
auch Polizeivollzugsbeamte); Dienstbefreiung 80 77,
Diensteid 80 52, Dienstjubiläum 80 64, Dienstklei‐
dung 80 59, Dienstunfähigkeit 80 37 ff. (s. auch
Dienstunfähigkeit); Dienstvergehen von Ruhestands‐
beamten 80 55, Dienstvorgesetzter 80 2, Dienstzeug‐
nis 80 68, Ehrenbeamte 80 119, Einstellung 80 17,
Elternzeit 80 71, Entlassung 80 32 ff. (s. auch Entlas‐
sung); Erkrankung 80 61, Ernennung 80 4, Ernen‐
nungsverbot 80 5, Erscheinungsbild 80 59, Familien‐
pflegezeit 80 80a, Fernbleiben vom Dienst 80 61,
Fortbildung 80 23, 81 16, gesundheitliche Eignung
80 18, Laufbahn 80 9 ff., 81 3 ff. (s. auch Laufbahn);
Leistungsfähigkeit 81 2, Mutterschutz 80 71, Neben‐
tätigkeit 80 83 ff. (s. auch Nebentätigkeit); oberste
Dienstbehörde 80 2, Personalakte 80 94 ff. (s. auch
Personalakte); Personalentwicklung 80 23, politi‐
scher 80 105, Probezeit 80 18, 81 7 ff., 16, Reisekos‐
ten 80 63, Rückforderung 80 65, Ruhestand 80 44 ff.
(s. auch Ruhestand); Schadensersatz 80 66 f.,
Schwerbehinderte 80 62, 81 14, Teilzeitbeschäftigung
80 78, 80 ff., 81 15, Übermittlungen bei Strafverfah‐
ren 80 56, Umzugskosten 80 63, Urlaub 80 77, Ver‐
bot der Führung der Dienstgeschäfte 80 54, Verfas‐
sungstreue 80 9a, 52, Verjährung von Schadenser‐
satzansprüchen 80 60, Verpfändung 80 65, Verzin‐
sung 80 65, Vorbereitungsdienst 80 11, 81 19 ff.,
24 f., 29 ff., Wahl in eine gesetzgebende Körperschaft
80 72 ff. (s. auch Landtagsmitglieder); Wohnung 80
58, Zurückbehaltung 80 65

Beamter auf Probe 80 18, 81 4, Ämter mit leitender
Funktion 80 120, Dienstunfähigkeit 80 38

Beamter auf Zeit 80 122, Dienstunfähigkeit 80 39
Bebauung 60 4, 8
Bebauungsplan 53 22, 63 38
Bedienstete Benennung 12 66
Befangenheit Ablehnung eines Richters 11 15
Befragung 40 11
Behindertenbeauftragte/r 71 78
Behörden 26 2, Begriff 22 1, Polizei- 40 72
Behördenverzeichnis 20 10
Beigeordnete 30 59 f.
Beiräte Gemeinde 30 19
Beisitzer Berufung 12 32
Beitrag Begriff 34 8, Bemessung 34 8, Erhebung 34 8
Beitragspflicht Entstehung 34 8
Bekanntgabe eines Verwaltungsakts 22 7
Bekenntnisfreiheit 10 13
Benutzungsgebühren Erhebung 34 6
Benutzungszwang 30 12
Bereitschaftspolizei 40 87
Bergbehörde 41 47
Beruf Ausübung 10 49, Wahl 10 49
Berufsakademien 71 98
Berufsberatung 10 48
Berufsgeheimnisträger 40 33, 34

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Nichtanwen‐
dung 80 15a

Beschäftigungsverhältnisse Datenverarbeitung bei –
27 26

Beschäftigungszeiten in Verkaufsstellen 46 10
Beschwerde Landtagsentscheidungen 12 53
Besonderes Grundbuchblatt 58 23
Besondere Studiengänge Auswahlverfahren für – 72 9
Besonderes Grundbuchblatt 58 23
Bestandsdatenauskunft Datenerhebung durch – 40

33c
Betriebsgeheimnis 22 5
Betriebskostenzuschuss 70 124 f.
Beweiserhebung 11 23
Beweistermin 11 25
Bildung 10 28 f., 70 3, Aufgaben 70 4, Recht auf 70 3,

Zweiter -sweg 70 32 ff., -sgänge 70 15, 17, 19 ff.
Biosphärenreservat Registrierung 50 13
Biotope Schutz 50 18
Blitzschutzanlagen 60 46
Bodendenkmale 61 2, 9 f., 12, Entdeckung 61 12, Gra‐

bungsschutzgebiete 61 12, Schatzregal 61 12
Bodenerhöhungen 62 26
Bodenfunktionskarte 55 29a
Bodeninformationen 55 29
Bodenversiegelung 52 54
Brandverhalten Baustoffe und Bauteile, allgemeine

Anforderungen 60 26, Wände, Decken, Dächer 60
27 ff.

Brennstoffversorgung 60 42
Briefabstimmung 12 46
Briefabstimmungsvorstand Berufung 12 32, Bildung

12 31
Briefgeheimnis 10 16, Eingriff 10 16
Briefwahl 17 20, 32 44 f.
Bundeskader Auswahl aufgrund Angehörigkeit zum

– eines Bundessportfachverbandes des Deutschen
Olympischen Sportbundes 72 12a

Bundessportfachverband Auswahl aufgrund Angehö‐
rigkeit zum Bundeskader eines – des Deutschen
Olympischen Sportbundes 72 12a

Bund-Länder-Streit 11 12
Bürger Begriff 10 3, 12 2, 30 11, Einsichtsrecht 12 37,

Eintragungsberechtigung 12 16, Stimmberechtigung
12 28, Wählbarkeit 10 22, 17 8

Bürgerbegehren 30 15
Bürgerbewegung 10 20
Bürgerentscheid 30 15
Bürgerinitiative 10 21
Bürgermeister/in 30 51 ff., Beanstandung 30 55, eh‐

renamtlicher 30 51 f., hauptamtlicher 30 53 ff.,
Rechtsstellung 30 51, 53, Stellvertretung 30 52, 56,
Wahl 32 63 ff., Zuständigkeit 30 54

Bußgeld 52 145, -stelle, zentrale 40 78

Carsharing Sondernutzung durch stationsbasiertes –
63 18a

Daten Akteneinsicht 40 71, Berichtigung 40 47, perso‐
nenbezogene 10 11, 13 6, 22 5, 40 29, 33 f., 35b,
37 ff., 71, 70 65 f., persönliche 10 11, Speicherung 10
11, Sperrung 40 47

Daten, personenbezogene Verarbeitung 80 94
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Datenerhebung 10 11, 40 29 ff., durch Bestandsdaten‐
auskunft 40 33c, durch den Einsatz technischer Mittel
zur Überwachung von Wohnungen 40 33a, durch
Eingriffe in die Telekommunikation 40 33b, Polizei
40 29, 31a, zur Eigensicherung 40 31a

Datennutzung Zweckbindung, Zweckänderung 40
38 f.

Datenschutz 12 69, 27, 29b 11 f., 40 34, 48 f., 70 65 f.,
Anwendungsbereich 27 2, Einschränkung 10 11,
Freigabeverfahren 27 4, Landesbeauftragte/r 27 14 ff.

Datenschutz-Grundverordnung besondere Verarbei‐
tungssituationen außerhalb des Anwendungsbereichs
27 30 f., besondere Verarbeitungssituationen im An‐
wendungsbereich 27 25 ff.

Datenspeicherung 10 11, 40 37 ff.
Datenübermittlung 40 41 ff.
Datenveränderung Zweckbindung 40 38 f.
Datenverarbeitung bei Beschäftigungsverhältnissen

27 26, für wissenschaftliche und historische For‐
schungszwecke 27 25, zu journalistischen und litera‐
rischen Zwecken 73 16a

Datenverarbeitungstätigkeiten Einsicht in das Ver‐
zeichnis 27 4

Denkmalbereiche 61 2, 4
Denkmale 61 1 ff., Anzeigepflicht 61 13, Enteignung

61 23, Erhaltungspflicht 61 7, Kennzeichnung 61 15,
Nutzung 61 9, Umgebung 61 9, Veränderungen 61 9,
Verzeichnis 61 3, zur Religionsausübung 61 21

Denkmalfachbehörde 61 3 f., 9 ff., 17
Denkmalpflege 61 1, 6, Pläne 61 6
Denkmalschutz 61 1
Denkmalschutzbehörde 61 3 f., 8 f., 11, 13, 16, 18 ff.
Deutscher Pflichten 10 3, Rechte 10 3
Dienstaufsicht 30 61, oberste 90 5
Dienstherr Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeld‐

ansprüchen 80 67a, Vertretung 80 103
Dienstleistungserbringer Informationspflichten 23 3
Dienstunfähigkeit ärztliche Untersuchung 40 43, Be‐

amter 80 37 ff., Beamter auf Probe 80 38, Beamter
auf Zeit 80 39, Feststellung 80 40 f., Polizeivollzugs‐
dienst 80 116, Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
80 42

Dienstvergehen von Ruhestandsbeamten 80 55
Dienstverhältnis Meinungsfreiheit 10 19
Dienstvorgesetzter 80 2
Drucker Ablieferungspflicht 73 13
Druckwerke 73 7
Durchsuchung 40 21 ff., von Personen 40 21, von Sa‐

chen 40 22, von Wohnungen 40 23 f.

E-Government-Gesetz Begriffsbestimmungen 29b 2,
Geltungsbereich 29b 1

Ehe 10 26
Ehegattenhof Vererbung 58 8
Ehrenamtliche Richter/innen 10 110
Ehrenamtliche Tätigkeit 12 66, Gemeinde 30 20 ff.
Ehrenbeamte 80 119
Ehrenbezeichnung 30 26
Ehrenbürgerrecht 30 26
Ehrenprofessoren 71 61
Eid 10 88
Eigentum 10 41, Einschränkung 10 39, Streuung 10 41
Eigentümer Vertreterbestellung 63 41a

Eilentscheidung 30 58
Einfacher Dienst 81 4, 11, 24
Einflüsse, schädliche 60 13
Einfriedung 62 28 ff., Anzeigepflicht 62 29, Beschaf‐

fenheit 62 32, Kosten 62 34 f., Pflicht 62 28, 30 f.,
35, Standort 62 33

Einfügungsregel Aussetzung 28 3
Eingliederung Gemeinde 30 7
Einheitlicher Ansprechpartner 47 3a, 70 127a, Auf‐

gaben 23 2, Gebühren 23 7, Verfahren auf bundesge‐
setzlicher Grundlage 23 5, Zusammenarbeit mit den
Behörden 23 4

Einnahmen Rechnungslegung 10 106
Einrichtungen gemeindliche 30 12
Einsichtsrecht Akten 10 21, 13 6
Einstandspflicht der staatlichen Organe 16 9
Einstweilige Anordnung 11 30, Widerspruch 11 30
Eintragung Gültigkeit 12 8, 19, Inhalt 12 18, Vollzug

12 18
Eintragungsfrist 12 14
Eintragungslisten Auslegung 12 15
Eintragungsräume 12 17 a
Eintragungsrecht Ausübung 12 17, Bürger 12 16
Eintragungsscheine 12 15
Einwohner Begriff 10 3, 12 2, 30 11, Beteiligung 30

13, Unterrichtung 30 13, Wählbarkeit 10 22
Einwohnerantrag 10 22, 30 14
Einzelbewerbende Erhalt staatlicher Mittel 17 53
Einziehung von Gegenständen 41 30
Elektronische Akteneinsicht 29b 7
Elektronische Aktenführung 11 20b, 29b 7
Elektronische Bekanntmachungen 29b 4
Elektronische Dokumente Übermittlung 11 20a
Elektronische Formulare 29b 4
Elektronische Kommunikation Barrierefreiheit 29b

10
Elektronische Nachweise 29b 6
Elektronische Rechnungstellungen 29b 5
Elektronischer Zugang zur Verwaltung 29b 3
Elektronische Verwaltung 29b 3 ff.
Elektronische Zahlungsmöglichkeiten 29b 5
Elternzeit 80 71
Emissionen 53 2, 16 f.
Energieanwendung 53 9
Enquete-Kommission 10 73
Enteignung 29 1 ff., 61 23 f., 63 13, 42, Anwendungs‐

bereich 29 1, Ausführungsanordnung 29 33, Behörde
29 18 f., 21, 26 ff., 36 ff., Beschluß 29 13, 30, 32 ff.,
Entschädigung 10 41, 29 1, 5 f., 8 ff., 38 f., 41, 43,
entschädigungslos 29 10, Entschädigungsverfahren
29 2, 8, 40, Ersatzland 29 5, Gegenstand 29 3, Grund‐
stücke in Naturschutzgebieten 50 27, Kosten 29 44 f.,
Rück- 29 42 ff., Übernahmeverfahren 29 1, 40, Ver‐
teilungsverfahren 29 35, vorzeitige Besitzeinweisung
29 37 f., Zulässigkeit 10 41, 29 4 ff., 37, Zweck 29 2

Entlassung 80 32 ff., durch Verwaltungsakt 80 32a,
Gnadenrecht 80 32, 36, Verfahren der – kraft Geset‐
zes 32, Verfahren der – kraft Verwaltungsakts 80 33,
Wiederaufnahmeverfahren 80 35, Wirkung 80 34 f.,
Zuständigkeit 80 34

Entschädigung 29 2, 5 f., 8 ff., 38, 41, 43, 30 24, 40
70, 41 38 ff., 51 13, 53 22, 61 24, Bemessung 29 8,
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Berechtigter 29 9, ehrenamtlich Tätiger 30 24, Er‐
satzland 29 5, 12, 16, Festsetzung 29 10, Pflichtiger
41 41, Verjährung 41 40, Verpflichteter 29 9

Entscheidung 11 27, Form 11 22, Verkündung 11 27,
Wirkung 11 29

Entsorgung Befugnisse 55 10, Organisation 55 14,
Pflichten 55 3, Satzung 55 8

Entsorgungsträger öffentlich-rechtliche 55 2
Erbbauberechtigter 62 2
Erbrecht 10 41
Ergebnis- und Finanzplan mittelfristiger 30 74
Erholungskonzepte in Natur und Landschaft 50 24
Erholungsort 46 5
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 40 13
Erklärungen 30 57
Ermessen 40 4, 41 15, 22
Ernennung 80 4 ff., Nichtigkeit 80 7, Rücknahme 80

8, Stellenausschreibung 80 6, Verbot 80 5, Zuständig‐
keit 80 4

Ersatzbekanntmachung 31 2
Ersatzvornahme 40 55, Kommunalaufsichtsbehörde

30 116
Ersatzwahl 17 44
Ersatzzwangshaft 25 31, 40 57
Erschließung 60 4
Erstaufforstung 51 9
Erziehung 10 28
Erziehungsberechtigte Eltern 10 27, Verfahrensbetei‐

ligung 10 9
Europäische Kommission Vorgaben 23 5
Europäische Verwaltungszusammenarbeit 23 9
Evaluation der Lehre 71 28
Exmatrikulation 71 15
Explosivmittel 40 69

Fahrradstellplätze nutzungsbedingte Anforderungen
60 49

Familie 10 26
Familiengerechte Arbeitszeit 82 16 ff.
Familienpflegezeit Beamter 80 80a
Familie und Lebensgemeinschaften 82 16
Feiertag 14 2, 7, Arbeitsruhe 10 14, Begriff 46 2,

Verkauf von Waren am 46 4
Fenster- und Lichtrecht 62 20 ff.
Fesselung 40 65
Festhalten von Personen 40 19
Feststellungsverfahren 58 27
Feuerstätten 60 2
Feuerungsanlagen 60 42
Feuerwerkskörper 53 12
Fiktion der Abgabe einer Erklärung 25 33
Finanzwesen 10 101 ff.
Fischerei Gewässerbenutzung 52 45a
Fliegende Bauten Genehmigung 60 76
Flughäfen Verkaufsstellen auf 46 8
Flure notwendige 60 36 ff.
Forderungspfändung Ermächtigung zur verbands‐

übergreifenden 25 24
Form bei Verfügungen der Ordnungsbehörden 41 19,

bei Verordnungen der Ordnungsbehörden 41 29
Forstausschuss 51 33
Forstbehörden 51 31 f., Zuständigkeit 51 32

Forstliche Rahmenpläne 51 7
Forstschutz 51 35
Forstwirtschaft 51 4, 36, Behörden 51 31 f., Förde‐

rung 51 25, Nutzung des Bodens 10 43
Fraktion 10 67, Gemeindevertretung 30 32
Fraktionszwang 10 67
Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe

und staatliche Leistungsgewährung 82 14 f., im öf‐
fentlichen Dienst 82 5 ff.

Freie Meinungsäußerung Verarbeitung personenbezo‐
gener Daten zu Zwecken der – 27 29

Freiheit der Person 10 9, Einschränkung 10 9
Freiheit des Gewissens 10 13
Freiheitsentziehung 40 20, Fortdauer 10 9, Zulässig‐

keit 10 9
Freistehende Mauern 62 52
Freizügigkeit 10 17
Friedliches Zusammenleben Schutz des – 10 7a
Fristen 12 71, Bericht über Petition 13 7

Gänge offene 60 36
Garagen 60 2, 6
Gartendenkmale 61 2
Gastdozenten 71 57
Gästebeiträge Erhebung 34 11
Gastprofessor 71 57
Gaststättengewerbe alkoholfreie Getränke 47 4, alko‐

holische Getränke 47 3, Anzeigepflicht 47 2, Aus‐
kunft 47 9, Begriff 47 1, Nachschau 47 9, Nebenleis‐
tungen 47 5, Ordnungswidrigkeiten 47 10, Überwa‐
chung 47 3, Verbote 47 7

Gebäude 60 1 f., Außenwände 60 6, Bebauung 60 4, 8,
Erschütterungsschutz 60 15, Fenster 60 37, Grundstü‐
cke 60 4, Pfeiler 60 6, Schallschutz 60 15, Türen 60
37, Wärmeschutz 60 15, Zufahrt 60 5, Zugang 60 5

Gebäudeausrüstung, technische 60 39 ff.
Gebietsänderung 41 36, Gemeinde/-verband 10 98
Gebietsänderungsvertrag 30 6 f.
Gebühren 26 1 ff., 41 45, Arten 25a 1 ff., Befreiung

26 7 f., 20, 34 5, Begriff 34 4, Bemessung 26 14, 34
6, einheitlicher Ansprechpartner 23 7, Erlass 26 22,
Ermäßigung 26 20, Erstattung 26 24, Fälligkeit 26
19, Niederschlagung 26 22, Säumniszuschlag 26 21,
Stundung 26 22, Verjährung 26 23

Gebührenbemessungsarten 26 5
Gebührenberechnung 25a 2
Gebührenfreiheit 26 7 f.
Gebührenschuld 26 10
Gefahr 40 1 ff., 41 13, dringende 53 16, erhebliche 40

7, 25, 33, 53, 62 59, für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung 40 1 ff., 41 1 ff., Nr. 13.2 51 14, 19, 22, 53
11, 16, von einer Person ausgehende 40 16a, War‐
nung 53 11

Gefahrenabwehr 40 1 f., 12, 16, 77, 41 1, 13, 25 f.,
43, Grundrechtseinschränkungen 40 8, Plan 60 8

Gefahr im Verzug Durchsuchungen 10 15
Gehobener Dienst 81 7, 11, 25 ff.
Geländeoberfläche 60 2, 62 26
Geldforderungen bürgerlichen Rechts Vollstreckung

25 25
Geltungsbereich des PAG für Ordnungsbehörden 41

23, Kommunalabgabengesetz 34 1
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Gemeinde 10 1, 30 1 ff., Aufgaben 30 2, Begriff 30 1,
Benutzung öffentlicher Einrichtungen 30 12, Be‐
zeichnung 30 9, Dienstsiegel 30 10, Eigenbetriebe 30
93, Flagge 30 10, Gebiet 30 5, Gebietsänderung 10
98, 30 6, kommunale Anstalten des öffentlichen
Rechts 30 94, kommunale Unternehmen 30 92, Kos‐
tenerstattung 12 68, 30 2, Mandat 34 12e, Name 30 9,
Reinigungspflicht 63 49a, Selbstverwaltung 10 97,
Verbot von Monopolmissbrauch 30 99, Vermögen 30
86 ff., Verwaltungshilfe 34 12e, Wappen 30 10, wirt‐
schaftliche Betätigung 30 90 ff., Zulässigkeit wirt‐
schaftlicher Betätigung 30 91, Zusammenschluss 30
6

Gemeindebedienstete 30 61
Gemeindegebiet Begriff 30 5
Gemeindegrenzen Änderung 30 6
Gemeindekasse 30 82 f.
Gemeinden und Gemeindeverbände 20 12
Gemeindesteuern 10 99
Gemeindestrukturänderungen 30 84 f.
Gemeindeverband 10 1, Gebietsänderung 10 98, Kos‐

tenerstattung 12 68
Gemeindevermögen Bildung von Stiftungsvermögen

30 88, Treuhandstiftungen 30 90, Treuhandvermögen
30 89, Veräußerung von Vermögensgegenständen 30
87, Vermögensgegenstände 30 86

Gemeindeversammlung 32 2
Gemeindevertreter Pflichten 30 31, Rechte 30 30,

Wahl 30 27
Gemeindevertretung 30 27 ff., Ausschüsse 30 43, bei

Eingliederung in eine andere Gemeinde 30 7, Be‐
schlüsse 30 39, Beschlussfähigkeit 30 38, Einberu‐
fung 30 34, Einzelwahlen 30 40, Fraktionen 30 32,
Gremienwahlen 30 41, Hausrecht 30 37, Nieder‐
schrift 30 42, Öffentlichkeit der Sitzungen 30 36, Sit‐
zungsleitung 30 37, Tagesordnung 30 35, Verfahren
in Ausschüssen 30 44, Verwaltungskontrolle 30 29,
Vorsitz 30 33, Zusammensetzung und Wahl 30 27,
Zuständigkeit 30 28

Gemeindeverwaltung 30 61
Gemeindewirtschaft 30 62 ff., Ausführung von Vor‐

schriften 30 107, Beteiligungsverwaltung 30 98, Ent‐
lastung 30 80, Erträge und Einzahlungen 30 63, Ge‐
samtabschluss 30 81, Haushaltsgrundsätze 30 62,
Haushaltsplan 30 66, Haushaltssatzung 30 65, Inves‐
titionskredite 30 74, Jahresabschluss 30 80, Jahresab‐
schlussprüfung bei Eigenbetrieben 30 106, Konsoli‐
dierungsbericht 30 81, örtliche Prüfung 30 102, Prü‐
fungsverfahren 30 103 f., Prüfungswesen 30 101 ff.,
Rechnungsprüfungsamt 30 101, Rücklagen, Rück‐
stellungen 30 79, Sicherheiten und Gewährleistung
für Dritte 30 76, überörtliche Prüfung 30 105, Vermö‐
gen 30 78, Zahlungsfähigkeit 30 76

Gemeindliche Einrichtungen 30 12
Gemeingebrauch 52 43 f., 63 8, 14, 18, 47
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt 94 2, 19,

94a 4 f., 8, 95 1 ff., Mitglieder 94 19, Zuständigkeit
94a 34 f.

Gendiagnostik 80 43
Genehmigung 63 24
Generalklausel 40 10
Gentechnisch veränderte Organismen 50 16 a
Georeferenzierung 29b 9

Gericht Oberverwaltungs- 90 37, Verwaltungs- 90 2
Geschäftsgeheimnis 22 5
Geschäftsordnung Landtag 10 68
Geschlossene Ortslage 63 5
Geschosse 60 2
Gesetz Inkrafttreten 10 81, Verkündung 10 81
Gesetzentwurf Ausfertigung 12 52, Bekanntgabe 12

35, Verkündung 12 52, Vorlage 12 44
Gesetzesvorlagen 10 75
Gesetzgebung Ausübung 10 2
Gesetzgebungsangelegenheiten Petitionen 13 8
Gesetzliche Hoferbenordnung 58 5
Gesetzlicher Richter 10 52
Gesundheitsfürsorge Polizeivollzugsbeamte 80 115
Gewahrsam 40 17
Gewässer 52 1, 10 ff., Anliegergebrauch 52 45, Benut‐

zung zu Zwecken der Fischerei 52 45a, Gemeinge‐
brauch 52 43 f., Inseln 52 13, Verkehrsfähigkeit 10
40, -unterhaltung 52 78 ff.

Gewässeraufsicht 52 103 ff.
Gewässerausbau besondere Pflichten 52 90, Wohl der

Allgemeinheit 52 89 f.
Gewässerbenutzung 52 28, Bewilligung 52 28, 35, Er‐

laubnis 52 28, 33 ff., Erteilung der Erlaubnis 52 29,
Nebenbestimmungen 52 28, Widerruf der Erlaubnis
52 29

Gewässerentwicklung durch Gewässerunterhaltung 52
14

Gewässerkundliche Maßnahmen (Zwang) 52 115,
Duldungspflichten 52 115 ff.

Gewässerrandstreifen 52 77a
Gewässerschäden Verhütung 52 21
Gewässerunterhaltung Gewässerentwicklung durch –

52 14
Gewerbegebiet 60 6
Glaubensfreiheit 10 13
Gleichberechtigung Mann und Frau 30 18
Gleichheit 10 12, Mann und Frau 10 12
Gleichstellungsbeauftragte/r 71 76, 82 19a ff., Aufga‐

ben und Kompetenzen 82 22, Bestellung und Wider‐
ruf 82 20 f., dienstliche Stellung 82 24, Gemeinde 30
18, gerichtliches Verfahren 82 23a, kommunaler 82
25, Widerspruchsrecht 82 23

Gleichstellungspläne 82 5 f.
Gleichstellung von Frauen und Männern allgemeine

Vorschriften 82 1 ff.
Gleichwertigkeit Lebensbedingungen 10 12
Gräbergesetz Art. 2/1 43 5 ff.
Gräberstätten Versammlungen auf 44 1
Grabungsschutzgebiete 61 5, 9
Grade Verleihung und Führung von – 71 30
Grenzabstände für Pflanzen 62 36 ff., Beseitigungs‐

ansprüche 62 39 f., Ersatzanpflanzungen 62 41, für
Bäume 62 37, für Hecken 62 37, für Sträucher 62 37,
für Wald 62 36, nachträgliche Änderungen 62 42,
wild wachsende Pflanzen 62 43

Grenzwand 62 16 ff., einseitige 62 19, Errichtung 62
17

Großschutzgebiete Verwaltung 50 32
Gruben 60 44
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Grundrechte 10 2, 7 ff., Bindungswirkung 10 5, Ein‐
schränkung 10 5, 34 16, Einschränkungen von – 30
141

Grundrechtseinschränkung 41 43
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 10 5
Grundständige Studiengänge Hauptquoten, Auswahl‐

verfahren 72 6
Grundstücke 60 1 ff., 4 ff., Bebauung 60 4, 8, Nach‐

bar- 60 6, Teilung 60 4, Versiegelung 60 8
Grundstücksteilung 60 7
Grundwasser 52 54 ff., Bewirtschaftung 52 54, Bo‐

denversiegelung 52 54, Erdaufschluss 52 56, Verun‐
reinigung 52 54

Grundwasserspiegelveränderung 62 60
Grünordnungspläne 50 5
Gütestelle 91 1, Anerkennung 91 59 ff., Kosten 91 46,

Pflichten 91 65 ff., Verfahren vor – 91 28 f.
Gymnasiale Oberstufe 70 24
Gymnasium 70 21

Habilitation 71 34
Haftung ehrenamtlich Tätiger 30 25
Hammerschlag- und Leiterrecht 62 23 f.
Härteausgleich 29 13
Hauptausschuss 30 49, Aufgaben 12 53, Verfahren 30

50, Zusammensetzung 30 49, Zuständigkeit 30 50
Hauptberufliches Hochschulpersonal 71 41 ff., aka‐

demische Dozenten 71 53, akademische Mitarbeiter
71 52, Hochschullehrer 71 42 ff., Juniorprofessoren
71 47 f.

Hauptberufliches wissenschaftlichen und künstleri‐
sches Personal in Hochschulen 71 41 ff.

Hauptquoten Studienplatzvergabe grundständige Stu‐
diengänge 72 6

Hauptsatzung 30 4
Hauptverwaltungsbeamter 30 53 ff.
Haushaltsführung vorläufige 30 71
Haushaltsplan Gemeinde 30 66, Investitionen 10 103,

Kredite 10 103, Land 10 101
Haushaltsrechnung 10 106
Haushaltssatzung Erlass 30 69, Gemeinde 30 65
Haushaltssicherungskonzept 30 68
Haushaltssperre 30 73
Haushaltsüberschreitung 10 105
Haushaltswirtschaft Gemeinde 30 62 ff., Land 10 101
Heilquellen 52 18, 55
Hilfeleistung 40 63
Hilfsmittel der Polizei 40 61
Hochschulanerkennung 71 92 ff.
Hochschulauswahlverfahren nachrangige Auswahl‐

kriterien 72 13
Hochschulbibliothek 71 79
Hochschulen 10 32, 71 2 ff., Aufgaben 71 3, Aufsicht

71 5, Beamte 80 108, Exmatrikulation 71 15, Finan‐
zierung 71 6, Förderung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses 71 35, Forschung 71
37 f., Freiheit von Lehre, Forschung und Studium 71
4, Gleichstellung 71 7, Grade 71 29, Hochschullehrer
71 42 ff., Immatrikulation 71 15, Juniorprofessoren
71 47 f., Mitgliedschaft und Mitwirkung 71 66 ff.,
Notlage 71 9, Personalkategorien 71 41, Professoren
71 42 f., Promotion 71 32, Rechtsstellung 71 5,
Selbstverwaltung 10 32, Studierendenschaft 71 17,

Studium 71 18 ff., theologische Ausbildung 71 8,
wissenschaftliche Redlichkeit 71 4, Zugangsberechti‐
gung 71 10 ff., Zulassung 71 10 ff.

Hochschulgesetz 71
Hochschulgrade 71 29 ff., ausländische 71 31
Hochschulklinik staatliche Anerkennung 71 97
Hochschullehrer 71 42 ff., Aufgaben 71 44, Berufung

71 42, mit Schwerpunktbildung 71 50
Hochschulmitglieder mit Behinderungen Beauftragte

71 78
Hochschulorgane, zentrale 71 70
Hochschulorganisation dezentrale 71 80 ff., zentrale

71 70 ff.
Hochschulpersonal 71 39 ff.
Hochschulprüfungen Prüfungsordnungen 71 23, Rah‐

menordnung 71 24
Hochschulstudium 71 18 ff., Einstufungsprüfung 71

25, Prüfungen 71 22, Studienberatung 71 21, Studi‐
enordnungen 71 20, Zugang 10 32

Hochschulzugangsberechtigung Auswahl aufgrund
früheren Zulassungsanspruchs 72 12, Begriffsbestim‐
mung 72 2, Qualifikationsgrad 72 10, Wartezeit 72 11

Hochschulzulassung Stiftungsrat der Stiftung für – 72
15

Hochschulzulassungsgesetz 72
Hochschulzulassungsverfahren für höhere Fachse‐

mester 72 8
Hochwasser 52 52
Hochwasserschutz 52 95 ff., Anlagen 52 96, Über‐

schwemmungsgebiete 52 100 f.
Hof Abfindung der Miterben 58 12, 13, Begriff 58

1, Bestandteile 58 2, Erbfolge in einen – 58 4, Ho‐
feszubehör 58 3, Übergabevertrag 58 17, Vererbung
mehrerer 58 9

Höfeakten 58 26
Höfeordnung Verfahrensregelungen 58 18 ff., Zweck

58 1
Hoferbe Ausschlagung 58 11, Bestimmung 58 7, kei‐

ne Ausschlussmöglichkeit 58 16, Stellung des überle‐
benden Ehegatten 58 14

Hoferbenordnung Einzelheiten 58 6, gesetzliche 58 5
Hofvermerk 58 21 f., besonderes Grundbuchblatt 58

23
Höhere Fachsemester Hochschulzulassungsverfahren

für – 72 8
Höherer Dienst 81 7, 11
Honorarprofessoren 71 61
Horststandorte 50 19
Hunde 42 1 ff., Ausbildung, Abrichten 42 13, gefährli‐

che 41 25 a, 42 5 ff., Halten und Führen 42 1 ff.,
Handelsverbot 42 13, Leinenpflicht 42 3, Maulkorb‐
zwang 42 3, Mitnahmeverbot 42 4, Wesensprüfung
42 10, Zuchtverbot 42 13

Hundehalterverordnung Ermächtigungsgrundlage 41
25 a

Hundehaltung 41 25 a, 42 1, Erlaubnispflicht 42 6,
Sachkundenachweis 42 7, Untersagung 42 11, Zuver‐
lässigkeit 42 8

Identitätsfeststellung 40 12
Immatrikulation 71 15
Immission 53 2, 14, 16 f.
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Immissionsschutz 53 1 ff., Pflichten 53 3, Vorsorge 53
3

Immissionsschutzrechtliche Verfahren bei Abwasser‐
einleitungen 52 38

Industriegebiet 60 6
Informationsfreiheit Verarbeitung personenbezogener

Daten zu Zwecken der freien Meinungsäußerung und
der – 27 29

Informationssicherheit 29b 16
Informationszugang Art und Weise der Gewährung 28

7
Inkompatibilität 32 12
Installationsschächte und -kanäle 60 40
Internate 70 2
Internet Bekanntmachung im – 22 5a, Landesrecht im

– 20 4, Veröffentlichung von Wahldaten im – 32 98a
Investitionskredite 30 74
IT-Basiskomponenten Nutzung durch Behörden 29b

11
IT-Beauftragte 29b 12
IT-Infrastrukturen und -Standards 29b 11 f.
IT-Organisation und Zusammenarbeit 29b 13 ff.
IT-Rat 29b 15

Jagd Hunde 51 15
Jagdsteuern 34 3
Jahrgangsstufenübergreifender Unterricht 70 11a
Jugendfreizeiteinrichtungen 10 27
Jugendliche Rechtsstellung 10 27
Juniorprofessoren 71 47 f., Einstellungsvoraussetzun‐

gen 71 47, Stellung 71 48
Juristenausbildung 94 erste juristische Prüfung 94

3 ff., zweite juristische Staatsprüfung 94 17 f.
Juristische Kapazitätsverordnung 94b
Juristische Person des öffentlichen Rechts Petitions‐

berechtigung 13 1
Juristische Person des Privatrechts Petitionsberechti‐

gung 13 1
Juristisches Prüfungsamt Gemeinsames ~ der Länder

Berlin und Brandenburg 94 2, 19, 94a 4 f., 8, 95 1 ff.,
Mitglieder 94 19, Zuständigkeit 94a 34 f.

Kahlhiebe 51 10
Kahlschlag 51 10
Kämmerin, Kämmerer 30 64
Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen Oranienburg

41 37a ff.
Kapazitätsverordnung, juristische 94b
Kassenkredite 30 78
Kinder Rechtsstellung 10 27, staatlicher Schutz 10 27,

Würde 10 27
Kinderarbeit 10 27
Kinderspielplätze 60 8
Kindertagesstätten 10 27
Kirchen Ausbildung Geistlicher 10 32, Eigentum 10

37, Rechtsstellung 10 36, Steuern 10 36, Verwaltung
10 36

Kleinkläranlagen 60 44
Koalition 10 51
Kommunalabgabe Rechtsgrundlage 34 2
Kommunalaufsicht 30 108 ff., Begriff 30 109, Pflicht‐

aufgaben zur Erfüllung nach Weisung 30 121

Kommunalaufsichtsbehörde 30 110, 33 41 ff., Anord‐
nungsrecht 30 115, Aufhebungsrecht 30 114, Bean‐
standungsrecht 30 113, Ersatzvornahme 30 116, Ge‐
nehmigungen 30 111, Rechtsmittel 30 119, Unterrich‐
tungsrecht 30 112, Zwangsvollstreckung 30 118

Kommunale Anstalt, gemeinsame 33 37 ff., Um‐
wandlung in einen Zweckverband 33 36

Kommunale Anstalten innere Verfassung und Verwal‐
tung 30 95

Kommunale Entscheidungsfähigkeit Erhaltung der –
in außergewöhnlichen Notlagen 30 50a

Kommunale Gemeinschaftsarbeit Gesetz 33
Kommunale Selbstverwaltung 10 97 f.
Kommunale Verfassungsbeschwerde 10 100
Kommunale Wahlbeamte 80 123, Beamte des Landes

auf Lebenszeit als – 80 124
Kommunale Zusammenarbeit Anzeige- und Geneh‐

migungspflichten, Aufsicht 33 41 ff., Beauftragung
und Aufgabenübertragung 33 3, Formen 33 2

Kommunalwahl 32 1 ff., Absage 32 52, Behörde 32
13, Berechtigung 32 8 ff., Bezirke 32 22, Einspruch
32 55, 79, Kreise 32 20 f., Nachwahl 32 52, Neuwahl
32 54, Periode 32 4, Stimmabgabe 32 43, 76, Stimm‐
zettel 32 39, 75, Wahlberechtigtenverzeichnis 32
23 ff., Wahlberechtigtenverzeichnis für die Stichwahl
32 67, Wiederholungswahl 32 53

Konkrete Normenkontrolle 11 12, Entscheidung 11
44, Verfahren 11 43, Vorlage 11 42

Konstruktives Misstrauensvotum 10 86
Kontaktverbot 40 16b
Kooperationshoheit 33 1
Kooperationspflicht kommunaler Träger Wasserver‐

sorgung und Abwasserentsorgung 52 57
Körperschaften Umbildung von 80 27 ff., 31
Körperschaften des öffentlichen Rechts Kirche 10

36, Religionsgemeinschaften 10 36
Körperschaftswald 51 3, 27 f.
Kosten 25 37 ff., 63 15, 17, Begriff 34 6, Schulen 70

108, Straßenbau 63 28 f.
Kostenentscheidung 11 32
Kostenersatz Haus- und Grundstücksanschlüsse 34 10
Kostenerstattung Gemeinde 30 2
Kostenordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz 25a
Kostenspaltung 34 8
Kreditaufnahme 10 103
Kreisabstimmungsausschuss 12 31, Nachprüfungs‐

recht 12 21, 48, Zusammensetzung 12 32
Kreisabstimmungsleiter/in Begriff 12 32
Kreisfreie Stadt 30 1, Mitwirkung 12 3, 17 9, Wei‐

sungsgebundenheit 12 3
Kreiswahlausschuss 17 12
Kreiswahlleiter/in 17 12
Kultur 10 34
Kündigungsschutz 10 48
Kunst 10 34
Kurbeitrag Erhebung 34 11
Kurort 46 5

Ladenöffnungszeiten, allgemeine 46 3
Land Haushaltswirtschaft 10 101
Landesabstimmungsausschuss Zusammensetzung 12

32
Landesabstimmungsleiter/in 12 32
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Landesamt Gesundheit und Verbraucherschutz 52
104 f., 111, 124 f., 53 21, 55 16, 42, 57 4

Landesbeauftragte/r für den Datenschutz und für
das Recht auf Akteneinsicht 10 74, 27 14 ff., 28 11,
Wahl 10 74, Zuständigkeit 10 74

Landesbehörden Fortbestehen 20 17, oberste 20 5
Landesbetriebe 20 9
Landesfarben 10 4
Landesgleichstellungsbeauftragte/r 82 19a, Aufga‐

ben und Rechte 82 19b
Landesgleichstellungsgesetz 82
Landeshauptstadt 10 1
Landeshochschulrat 71 86
Landesoberbehörden 20 7, untere 20 8
Landesorganisationsgesetz 20
Landespersonalausschuss 80 125 ff., Amtshilfe 80

129, Aufgaben 80 125, Ausnahmeentscheidungen 81
33, Beschlüsse 80 128, Beweiserhebungen 80 129,
Geschäftsordnung 80 128, Mitglieder 80 126 f., Sit‐
zungen 80 128

Landesrechnungshof Begriff 10 107, Wahl 10 107
Landesrecht im Internet 20 4
Landesregierung 10 66, Landesverwaltung 20 3,

Übergangsermächtigung 10 102 ff., Unterrichtungs‐
pflicht 10 94, Vorsitz, Beschlussfassung, Geschäfts‐
führung 10 90, Zusammensetzung 10 82

Landes- und Bundesrecht 20 6
Landesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde 10

6
Landesverwaltung 20 3, Grundsätze 20 2 ff., mittelba‐

re 20 12 ff., Organisation 10 96, Organisationsziele
20 2, unmittelbare 20 5 ff.

Landeswahlausschuss 17 11
Landeswahlgesetz 17
Landeswahlleiter/in 17 11
Landeswappen 10 4
Landkreis 30 123 ff., 41 26, Anwendung von Rechts‐

vorschriften über die amtsfreien Gemeinden 30 131,
Aufgabe 30 123, Gebiet 30 124, Gebietsänderung 30
125 f. f, Haushaltssatzung 30 129, Kreisumlage 30
130, Mitwirkung 12 3, 17 9, Name 30 127, Sitz 30
128, Weisungsgebundenheit 12 3

Landrat/-rätin Abwahl 32 83, als allgemeine untere
Landesbehörde 30 132, Wahl 32 83

Landschaft Beobachtung 50 3, Betreten 50 22
Landschaftspläne 50 5
Landschaftsprogramm 50 4
Landschaftsrahmenpläne 50 4
Landschaftsschutz 63 27
Landschaftsschutzgebiet Verfahren zur Ausgliederung

von Flächen 50 10
Landtag 10 55, Auflösung 10 62, 12 55 f., Ausschüsse

10 70, Beschlussfassung 10 65, Geschäftsordnung 10
68, Nichtanerkennung von Parteien oder politischen
Vereinigungen für die Wahl zum – 11 60a, Präsidium
10 69, Sitzungen 10 64, Verfahren bei Petitionen 13
4, Wahlperiode 10 62, Wahlprüfung 10 63, Zusam‐
mensetzung 17 1, Zusammentritt 10 62

Landtagsmitglieder Anrechnung der Ruhezeit auf die
Dienstzeit 80 74, Beamte auf Zeit/im einstweiligen
Ruhestand 80 75, Entschädigung 10 60, Ruhen der
Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis 80 72,

Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats 80
73

Landtagsmitgliedschaft Erwerb der Mitgliedschaft 17
40, Verlust der Mitgliedschaft 17 41

Landtagswahl Statistik über Ergebnisse 17 49
Landwirtschaft Nutzung des Bodens 10 43
Laufbahn 80 9 ff., 81 3 ff., andere Bewerber 81 32,

Anerkennung 80 14, Aufstieg 80 22, 81 22 f., Auf‐
stieg in – mit Vorbereitungsdienst 81 26, Ausbil‐
dungs- und Prüfungsordnungen 80 26, Beförderung
80 20, 81 10, Begriff 80 9, Benachteiligungsverbot
80 24, dienstliche Beurteilung 80 19, Dienstzeiten 81
12, Einstellung 80 17, Einstellung in den Vorberei‐
tungsdienst 81 19, Einstellung in einem höheren Amt
81 8, Erwerb der Laufbahnbefähigung 81 5, 16, ge‐
sundheitliche Eignung 80 18, mit Vorbereitungsdienst
80 11, Nachteilsausgleich 80 24, 81 13, ohne Vorbe‐
reitungsdienst 80 13, 81 27 ff., Polizeivollzugsdienst
80 111, Probezeit 80 18, 81 9, 13, Rechtsstellung im
Vorbereitungsdienst 80 12, Rechtsverordnungen 80
25, Zugangsvoraussetzungen 80 10, Zulassung zu
einer höheren 81 6, Zulassung zum Aufstieg 81 21,
-gruppen 80 9, -ordnungsbehörden 80 9, -prüfung 81
20, -wechsel 80 21, 81 7

Laufbahnbefähigung Anerkennung 81 17, Erwerb
aufgrund Gemeinschaftsrechts 80 15

Leben Schutz 10 8
Lebensgemeinschaft 10 26
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) 70 9,

11
Lebenspartner als Angehörige 22 3
Legitimationspflicht 40 9
Lehrangebot 71 27
Lehrbeauftragte Hochschulen 71 64
Lehrkräfte 70 67
Lehrmittel -freiheit 10 30
Leichtfertige Abgabenverkürzung 34 15
Leitungen 62 44 ff., Anschluß an Fernheizungen 62

51, Anschlußrecht 62 48, Anzeigepflicht 62 46, Dul‐
dung 62 44 ff., in öffentlichen Straßen 62 49, in Pri‐
vatgrundstücken 62 44, nachträgliche erhebliche Be‐
einträchtigung 62 47, Unterhaltung 62 45

Leitungsanlagen 60 40
LER 70 9, 11
Lernmittel 70 14, -freiheit 10 30, 70 111
Listenvereinigungen 17 22
Lüftungsanlagen 60 41
Lüftungsleitungen 62 25
Luftverunreinigungen 53 2

Mahngebühr 25a 4
Mahnverfahren Auslagen 25a 14
Masterstudiengänge Hauptquoten, Auswahlverfahren

72 7, Studienplatzvergabe 72 7
Medienfreiheit 10 19
Meinungsfreiheit 10 19
Meldeauflage 40 15a
Menschenwürde 10 7
Mindestentgelt 29a 6 ff.
Minister/in Entlassung 10 84, Ernennung 10 84, Rück‐

tritt 10 85
Ministerpräsident/in Amtszeit 10 85, Begnadigungs‐

recht 10 92, Vertrauensfrage 10 87, Wahl 10 83

1007 Ministerpräsident/in

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1975-5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Mitbestimmung Beschäftigte 10 50, Gewerkschaft 10
50

Mittelauswahl 41 20
Mittelwasserstand 62 27
Mittlerer Dienst 81 7, 11
Mitverwaltung Aufgabenverteilung 35 19, Bildung,

Änderung, Auflösung 35 17, Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen, Kostenersatz 35 24, Personalüber‐
leitung 35 20, Stellung und Struktur 35 16, -sverein‐
barung 35 18

Mitverwaltungsausschuss 35 21, Widerspruchsrecht
gegen Entscheidungen des – 35 23, Zuständigkeiten
35 22

Mitwirkung 70 2, 74 ff., 136 ff.
Mitwirkungsverbot ehrenamtlich Tätiger 30 22
Mündliche Verhandlung 11 22, 57, Niederschrift 11

26
Mutterschutz 80 71

Nachabstimmung 12 54
Nachbar 60 6, 11, 62 2
Nachbarbeteiligung 60 70
Nachbargrenze 60 6
Nachbargrundstück 60 6 ff.
Nachbarliche Beziehungen 62 1
Nachbarschaft 53 7, 10 f.
Nachbarwand 62 5 ff., Anbau 62 7 ff., Beschaffenheit

62 6, Beseitigung 62 13, Erhöhung 62 14, Errichtung
62 6, Nichtbenutzung 62 12, Schadensersatz 62 15,
Unterhaltung 62 10, Verstärkung 62 14

Nachlassverbindlichkeiten 58 15
Nachtragshaushaltsplan Land 10 101
Nachtragshaushaltssatzung 30 70
Nachtruhe 53 10, Ordnungswidrigkeit 53 23
Nachunternehmer 29a 8
Nachwahl 17 39
Näherungsverbot 40 16b
Nationalpark Registrierung 50 13
Natur Beobachtung 50 3
„Natura 50 14 ff.
Naturdenkmal Behebung von Fehlern 50 12, Regis‐

trierung 50 13
Naturpark Registrierung 50 13
Naturschutz 10 39, Ausführung 50 1, behördlicher und

ehrenamtlicher 50 30 ff., Datenverarbeitung 50 38,
gesetzlich geschützte Teile 50 17 f., Verfahren bei der
Zulassung von Projekten und Plänen 50 16

Naturschutzbehörde Befreiungen 50 29, Duldungs‐
pflichten 50 25, Unterrichtungs- und Weisungsrecht
50 31, Zuständigkeiten 50 30

Naturschutzbeiräte 50 35
Naturschutzfonds 50 33
Naturschutzgebiet Enteignung von Grundstücken 50

27, Entschädigung von Eigentümern für Nutzungsbe‐
schränkung 50 28, Vorkaufsrecht bei Grundstücken
50 26

Naturschutzgesetz Geldbuße 50 40, Verstöße 50 39
Naturschutzhelfer und -helferinnen 50 34
Naturschutzvereinigungen Mitwirkung 50 36
Natur und Landschaft Eingriffe 50 6 f., Erholung 50

22 ff., Erholungskonzepte 50 24, Ersatzzahlung 50 6,
Schutzausweisungen 50 8 ff., Zulässigkeit von Sper‐
ren 50 23

Natur- und Landschaftsschutzgebiete 50 8 ff., Be‐
zeichnung und Registrierung 50 13, Unterschutzstel‐
lungsverordnungen 50 9

Nebenberufliches wissenschaftliches und künstleri‐
sches Personal 71 59 ff.

Nebentätigkeit Anzeigepflicht 80 92, Ausübung 80 87,
Beamter 80 83 ff., Beendigung 80 91, Begriff 80 83,
genehmigungspflichtige 80 85, nicht genehmigungs‐
pflichtige 80 86, Personal und Material des Dienst‐
herrn 80 89, Rechtsverordnung 80 93, Rückgriffsan‐
spruch 80 90, Übernahmepflicht 80 84, Verfahren,
Hinweispflicht 80 88

Nichtanerkennung von Parteien oder politischen
Vereinigungen für die Wahl zum Landtag 11 60a

Nichtstörer 40 7
Niederschlagswasser 62 52
Notbekanntmachung 31 3
Nothilfe 10 46
Notlage Erhaltung kommunaler Entscheidungsfähig‐

keit in außergewöhnlichen – 30 50a, Maßnahmen zur
Bewältigung 71 9, Sonderregelungen 17 25a, 32 33a

Nutzungseinheit 60 33 ff.

Oberbürgermeister/in Wahl 32 63 ff.
Oberste Landesbehörden Begriffsbestimmung 20 3
Observation 40 32
Offenbarungspflicht 10 39
Öffentliche Aufgaben 10 20
Öffentliche Bedürfnisse 53 10
Öffentliche Bekanntmachung im Internet 31 5a, orts‐

rechtliche Vorschriften 31 1, Satzung 31 1, Vollzug
31 6

Öffentliche Bildungseinrichtungen 10 29
Öffentliche Gewalt 10 6
Öffentliche Interessen Akteneinsicht 10 21, Boden‐

schätze 10 40
Öffentliche Ordnung 40 1, Nr. 13.1.2 53 16
Öffentlicher Verkehr 63 6, Beiträge 34 8
Öffentliche Sicherheit 10 19, 40 1, Nr. 13.1 53 16
Öffentliches Interesse 53 11, 61 2, 10 f., 23, 63 18
Öffentliche Straßen 63 1 ff., 26 ff., Abstufung 63 7,

Aufstufung 63 7, Brücken 63 31, Bundesfernstraßen
63 17, 20, Einmündungen 63 28, Einstufung 63 6,
Einteilung 63 3, Einziehung 63 8, Gemeinde- 63 3 f.,
48, Gemeingebrauch 63 8, 14, 18, 47, Kreis- 63 3 ff.,
22, 24, 27, 35 f., 38, 48, Kreuzungen 63 28 ff., Lan‐
des- 63 3 ff., 22, 24, 27, 35 f., 38, 48, Sondernutzung
63 8, 18 ff., sonstige 63 3, Sperrung 63 8, Straßen‐
gruppe 63 7, Umleitung 63 34, Umstufung 63 7, un‐
erlaubte Nutzung 63 20, Unterführungen 63 31, Ver‐
kehrsbedeutung 63 8, Verkehrssicherheit 63 10, Ver‐
unreinigung 63 17, Verzeichnisse 63 4, Widmung 63
2, 6, Zweckbestimmung 63 3

Öffentlichkeit Abstimmungsergebnis und -handlung
12 41

Öffentlichkeitsbeteiligung 60 70
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 33 5 ff.
Olympischer Sportbund, Deutscher Auswahl auf‐

grund Angehörigkeit zum Bundeskader eines Bun‐
dessportfachverbandes des – 72 12a

Open Data 29b 4a
Opferschutz 40 35a f.
Opposition Chancengleichheit 10 55

Mitbestimmung 1008
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